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Geschichte.
Hie kein. ung. Gendarmerie ist aus der österreichi­

sehen Gendarmerie hervorgegangen.
Nach Niederwerfung: des ungarischen Freiheits­

kampfes der Jahre 1848 49 hatte die österreichische Re­
gierung den Wirkungskreis der in jenen Tagen orga­
nisierten österreichischen Gendarmerie auch auf das 
Gebiet Ungarns erweitert. Im August 1849 wurde in 
Pozsony (Pressbnrg) das Gedarmerieregiment Nr. J.. 
in der Folge, am 6. Jänner 18f>0 in Györ (Raab), das 
Gendarmerieregiment Nr. 2. aufgestellt. Hie österreichi­
sche Gendarmerie wurde später mngestaltet. Die Zahl 
der Regimenter auf dem Gebiete der gesamten Mon­
archie betrug 1854 bereits 19. Von diesen stationierten 
auf dem Gebiete Ungarns das 5. (Pest), »5. Györ (Raab). 
7. Nagyvárad (Grosswardein), 8. Nagyszeben (Her­
mannstadt). 9. Temesvar und 10. Zágráb (Agram).

Im Jahre 18(»ll wurde die Zahl der Regimenter von 
19 auf 10 herabgesetzt und gleichzeitig wurden die auf 
ungarischem Gebiet stationiert gewesenen k. k. Gen­
darmerieregimenter aufgelöst, und die Vorsehung des 
Sicherheitsdienstes wurde den einzelnen Kornitaten 
übertragen, die von dieser Zeit an diesen Dienst im 
autonomen Wirkungskreise für ihren Bereich durch 
bürgerliche Wachen versehen Messen. Dies war der 
Beginn der sogenannten Pandurenzeit, die Ins zum 
Jahre 1881 dauerte.
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ln Siebenbürgen und Kroatien-Slavonieu wurden 
die dort stationiert gewesenen k. k. Gendarmerieregi­
menter auch nach dein Ausgleich (1867) belassen, und 
nur ihre Benennung wurde auf k. u. k. Gendarmerie 
kommanden geändert. Die sieben bürgische Gendar­
merie erhielt als Sitz des Kommandos Kolozsvár 
(Klausenburg) und als Gendarmeriekommando die 
Nummer 10, jene in Kroatien-Slavonien mit dem Kom­
mando in Agram die Nummer 8. Die Dienstsprache der 
auf dem Gebiete des Königreiches Ungarn belassenen 
österreichischen Gendarmerie blieb auch weiter die 
deutsche, das Personal unterstand in Disziplinarange­
legenheiten dem k. u. k. Kriegsministerium in Wien, 
in sonstigen Dienstesbeziehimgen wurde sie jedoch dem 
kön. Innenministerium, hezw. der kroatischen Landes­
regieruug untergestellt.

Im Jahre 1868 wurde die auffallend prunkvolle Uni­
form der Gendarmerie vereinfacht und der Jägerhut 
mit dem Hahnenfederbusch eingeführt. Diese, im Ge 
präge österreichische Uniform wurde von der später 
errichteten kön. ung. Gendarmerie — mit ungarischer 
Verschnürung ergänzt — übernommen und mit gerin­
gen Aenderunger. bis zum Jahre 1918 beibehalten 
Besonders der Federhut wurde zur traditionellen 
Kopfbedeckung der ungarischen Gendarmerie, die ihn 
auch bis zum heutigen Tage bewahrt hat.

Im engeren l ngarn hatte die Gendarmerie zu Be­
ginn auch Gegner, denn die Komitate befürchteten 
von einem, von der zentralen Regierung abhängigen 
bewaffneten Sicherheitskorps eine Schmälerung der 
ziemlich weitgehenden, und damals sich seihst auf die 
Rechtsprechung erstreckenden Selbstverwaltung. Die 
Erfahrungen der 1868 beginnenden Pandurenzeit lies 

sen Jedoch zweifelsohne erkennen, dass es unmöglich 
wai, die öffentliche Sicherheit mit den unorganisierten 
um wenig disziplinierten Bürgerwachen der Komi
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late aufrecht zu erhalten und  z u  g ewährleisten. Auf 
dem Gebiete des Landes, insbesondere auf dem dünn 
bevölkerten Tiefland, dem Alföld. nahmen die bewaff­
neten Banditen, die sogenannten Betyáren. in einem 
Masse überhand, dass sie sogar das Reisen unsicher 
inncbten. Aus diesem Grunde war die Regierung ge­
zwungen. zu ihrer Bekämpfung ein besonderes Regie­
rungskommissariat aufzustellen, das mit unerbitt­
lichen Massnahmen bestrebt war. dem Räubernnwesen 
ein Ende zu bereiten, in Ermangelung einer ent 
sprechenden bewaffneten Kraft jedoch einen vollstiin 
digen Erfolg nicht erzielen konnte.

I>ie eigentliche kirn. ung. Gendarmerie wurde durch 
das am 27. März 1876 ausgegebene königliche Hand 
schreiben errichtet, das verordnete. dass die Landes­
gendarmeriekommanden für Siebenbürgen und Kroa­
tien-Slavonien mit 1. Mai jenes Jahres aus dem 
Befehlsbereiche des k. u. k. Kriegsministeriums voll­
kommen ausscheiden und in militärischer und dis­
ziplinärer Beziehung dem kön. ung. Landesverteidi­
gungsminister unterstellt werden. Gleichzeitig erhielt 
die siebenbürgische Gendarmerie an Stelle des Deut­
schen das Ungarische als Dienstsprache.

Der Unterschied zwischen den Sicherheitsverhält­
nissen in dem über eine Gendarmerie verfügenden Sie­
benbürgen und dem gendarmerielosen engeren Ungarn 
wurde in der Folge immer offenkundiger und veran­
lasste die ungarische Regierung, am ‘29. November 1880 
einen Gesetzentwurf über die Neuorganisierung des 
öffentlichen Sicherheitsdiensten und die Aufstellung 
der kön. ung. Gendarmerie zu verfassen.

Das Gesetz teilte das Gebiet Grossnilgarns in 
sechs Gendarmeriedistrikte ein. deren ersten die 
bereits bestehende siebenbürgische Gendarmerie bil­
dete. Das Gendarmeriedistrikt Nr. II. Szeged (Sze­
gedin) wurde im Jahre 1882. jenes Nr. 111. (Budn
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pest) und IV. Kassa (Kaschau) 1888, das V. Po­
zsony (Pressburg) und V I. Székesfehérvár (Stuhl­
weissenburg) 1884 aufgestellt. Viel später begannen die 
Gendarmeriedistrikte Nr. VII. Brassó (Kronstadt) und 
VIII. Debrecen (Debrezin) ihre Tätigkeit.

Die auf die Aufstellung und erste Organisation der 
kön. ung. Gendarmerie Bezug habenden Verordnun­
gen und Vorschriften können im allgemeinen als un­
gemein glückliche Massnahmen bezeichnet werden, so 
dass sie - mit geringen Aenderungen — bis /.um Ende 
des Weltkrieges in Geltung erhalten bleiben konnten. 
Eine Veränderung trat in dieser Zeit nur insofern© ein. 
als die bei der Aufstellung noch ungemein schütter, in 
vielen Fällen voneinander auf 80 bis 40 Kilometer ent­
fernt verteilten Gendarm erieposten nach und nach 
verdichtet und dementsprechend auch die mit Offi­
zieren bedachten Kommanden vermehrt wurden. Die 
ausserordentlich streng disziplinierte kön. ung. Gen­
darmerie besiegte alsbald alle Vorurteile, sie erwarb 
sich das ungeteilte Vertrauen, ja die Liebe der Be­
völkerung und die restlose Anerkennung der Behör­
den und Gerichtsstellen. Eine ausführliche Schilde­
rung der vom Standpunkte der Geschichte der Gendar­
merie interessanten Ereignisse der Jahre 1881 1918,
würde den Rahmen dieser Zeilen überschreiten.

Der Weltkrieg hat auch die kön. ung. Gendarmerie 
vor schwere Aufgaben gestellt. Sie musste, im Vereine 
mit den übrigen Gendarmerien der Monarchie, den 
Sicherheitsdienst von noch sechs besetzten Staaten 
oder Staatsteilen bestreiten. Da jedoch während des 
Krieges die Ergänzung der Gendarmerie aussetzte, 
musste sie mit für den Gendarmeriedienst weniger 
geeigneter Landsturnmiannschaft verstärkt werden. 
Dies war u. a. einer der Gründe dafür, dass die kön. 
»mg. Gendarmerie den die öffentliche Sicherheit Mo­
nate hindurch in hohem Masse gefährdenden Ereig-



nissen der Revolution vom Herbste 1918 nicht jenen 
Widerstand entgegenzusetzen vermochte, dessen sie 
fähig gewesen wäre, wenn sie in jenen Tagen zumin­
dest über ihren normalen Friedensstand verfügt hätte.

Die im Jahre 1919 errichtete sogenannte Proleta­
rier-Diktatur löste die Gendarmerie vollkommen auf. 
d. h. sie wurde in die sogenannte Rote Wache einge­
schmolzen. Die Angehörigen der Gendarmerie — 
Offiziere und Mannschaft gleicherweise — waren von 
Seiten des Kommunismus den heftigsten Verfolgun­
gen aufgesetzt, und die Bolschewiken haben eine 
ganze Anzahl aus ihren Reihen, darunter auch einen 
ehemaligen Inspektor der Gendarmerie, ermordet.

Nach dem Sturz der Räteherrschaft war die kön. 
ung. Gendarmerie eine jener staatlichen Organisatio­
nen. die am raschesten wieder errichtet werden konn­
ten; innerhalb weniger Tage begann sie bereits mit 
der Verseilung des Sicherheitsdienstes.

Der Friedensvertrag von Trianon. der Ungarn 
zweier Drittel seines tausendjährigen Gebietsstandes 
beraubte, bedeutete auch für die kön. ung. Gendar­
merie eine schwere Heimsuchung. Eine grosse Zahl 
ihrer Angehörigen war gezwungen, ihr Heim zu ver­
lassen und auf das Gebiet Rest Ungarns zu übersiedeln, 
wo sie ihren schweren Dienst unter härtesten Ver­
hältnissen und grossen Entbehrungen zu versehen ge­
zwungen war. Mit Berufung auf den Trianonvertrag 
mit die militärische Kontrollkommission der Entente 
den Stand der kön. ung. Gendarmerie mit 12.000 Mann 
(darunter 600 Offizieren) festgesetzt, hinsichtlich ihrer 
Organisation aber die Förderung erhoben, dass die 
Gendarmerie der Obergewalt des Landesverteidigungs- 
ministers vollkommen entzogen und ausschliesslich 
< em Ministerium des Innern untergeordnet werde. 
Diese Forderung wurde erfüllt und die so geschaffene 

Organisation ist auch heute in Kraft.
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Organisation.
Dir Gendarmerie ist ein zur Versehung des ö ffent­

lichen Sicherheitsdienstes bestimmtes, militärisch or­
ganisiertes Wachkorps. das in jeder Beziehung 
ausschliesslich dem kön. ung. Minister des Innern 
unterstellt ist.

Dir Angehörigen der Gendarmerie sind dem Mili­
tärstrafgesetz und den Disziplinarbestimmungen, wie 
die für kön. ung. Honvéd (Landwehr) bestehen, unter­
worfen und mit den die gleichen Rangstufen beklei­
denden Angehörigen der letzteren gleichgestellt. Die 
Rangabzeichen und -benennungen der Offiziere und 
Mannschaftspersonen sind die selben wie bei der 
Honvéd.

Die Gendarmerieposten sowie die Mannschaft­
personen derselben stehen insoferne zur Verfügung 
dei Gerichte und Verwaltungs- (Polizei-) Behörden, 
dass sie in ihrem gesetzlichen Wirkungskreise gestell­
ten Aufforderungen derselben Genüge zu leisten haben.

Die Gendarmerieoffiziere sind keine polizeibehö rd­
lichen Personen oder Sicherheitsorgane, sie dürfen 
daher am öffentlichen Sicherheitsdienst ausübend per­
sönlich nicht teilnehmen; ihre Aufgabe bestellt in der 
Aufrechterhaltung der Dienstordnung der Gendar­
merie. der Ausbildung der Mannschaft, der Leitung 
des l nterrichtes und der Aufreehterhaltung der 
Disziplin.
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Die Rangstufen des Offizierskorps der Gendar­
merie sind: Feldmarschalleutnant, Generalmajor.
Oberst. Oberstleutnant, Major. Rittmeister. Oberleut­
nant und Leutnant. Offiziersaspirant ist der Fähn­
rich. Die M annschaftschargen sind: Unterleutnant. 
Offiziersstellvertreter. Stabswaehtmeister. W achtmeis­
ter. Gendarm und Probegendarm.

Ergänzt wird das Gendarmerieoffizierskorps nor­
mal durch Übernahme von Offizieren der niedersten 
Rangstufe der kön. ung . Honvéd. Bedingungen der 
Übernahme sind hervorragende Qualifikation und min­
destens ein Jahr Truppendienst.

Die Ergänzung der Geudarmeriemaunsebaft er­
folgt ausschliesslich auf Grund freiwilliger Meldung. 
Bedingungen: 1. ungarische Staatsbürgerschaft. 2. un­
bescholtenes Vorleben und Verlässlichkeit in Vater­
ländischer Hinsicht, 3. ein Alter von IN bis 40 Jahren, 
4. Ledigkeit, gerichtliches Gescbiedenseiu oder kinder­
lose Wittwersehalt. f». vollkommene Kriegsdiensttaug- 
lichkeit, 6. entsprechende Kenntnis der ungarischen 
Sprache, 7. Kenntnis des Lesens, Schreibens sowie 
Rechnens, und N. Mindestkörpermass von 163 ein. Höhe. 
Militärpersonen können nur bis einschliesslich der 
Zugsführercharge übernommen werden. Die aufnahme 
der Mannschaft erfolgt über Antrag einer monatlich 
tagenden W erbekommission durch den Distriktskom ­
mandanten. der für die Einhaltung der Anfnahms­
bedingungen disziplinär und materiell haftet.

Mannschaftspersonen verpflichten sich anlässlich 
des Eintrittes ins Korps zu einer sechsjährigen Dienst­
leistung. Jenen, die bereits bei der Honvéd gedient 
haben, wird ihre Dienstzeit bis zum Höchstmass von 
drei Jahren eingerechnet. Nach Ablauf der sechs Jahre 
verpflichtet sich die Mannschaft, von Jahr zu Jahr 
zum Weiterdienen.

Der probedienst dauert für diejenigen, die keinen



Militärdienst geleistet habe«, zwei Jahre, für ohema 
lige Honvéd angehörige — mit wenigstens einem Jahr 
Dienstzeit — ein Jahr.

Mannschaftspersonen der Gendarmerie können ans 
dem Verbande der K orps entlassen werden: 1. im Ver­
laufe der Probedienstleistung, wenn sie als für den 
Gendarmeriedienst ungeeignet befunden werden, 2. 
wenn Familienverhältnisse vorliegen, die bei der Ent­
lassung besondere Berücksichtigung verdienen. 3. nach 
Erfüllung der Dienstpflicht, wenn der betreffende Gen­
darm selbst um seine Entlassung ansucht oder wenn 
sein Verbleiben im Gendarmeriedienste nicht im In­
teresse des Dienstes liegt, und 5. im Falle, der Stand 
der Gendarmerie herabgesetzt würde.

A u f dein Disziplinarwege können Mannschafts­
personen ausgeschieden werden: 1. im Ausflusse eines 
militärgerichtlichen Erteil» wegen einer Strafhand­
lung oder eines Vergehens, das im Sinne des Militär­
strafgesetzes bei Unteroffizieren mit der Degradierung 
verbunden ist. 2. wegen trotz wiederholter Verwar­
nung und Bestrafung erwiesener Trunksucht, Nach 
Bissigkeit im Dienste. Annahme von Geschenken oder 
unentgeltlicher Bewirtung, auch wenn dies keine 
Pflichtverletzung im Dienste zum folge hatte, skanda­
lösen Familien- oder Privatlebens, schliesslich undiszi­
plinierten Verhaltens selbst dann, wenn diese Hand­
lungen zwar nicht unter militärgerichtliches Ver­
fahren fallen, der betreffende indessen diesen Fehlern 
so sehr verfallen ist. dass er vom Gesichtspunkt des 
Gendarmeriedienstes als uiiverlässlich oder ungeeignet 
bezeichnet werden muss, schliesslich 3. im Falle der 
ohne Erlaubnis erfolgten EhesohMessung.

Die kön. ung. Gendarmerie gliedert sich im allge­
meinen in a) die Zentralleitung , b) die Zentralorgane, 
c) die Truppenformationen und d) die Organe der 
Wirtscha ftsführung.



Chargenabzeichen der kön. ung. Gendarmerie.
nhsriS/ai-rii

Generalm ajor
(2 Sterne: Feldmarschall-Leutnant.)

Major
(2 Sterne: Oberstleutnant; 3 Sterne: Oberst.)

tu tirnrnö

Leutnant.
(2 Sterne: Oberleutnant ; 3 Sterne : Rittmeister.)
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n) Die Organe der Zentralleitung haben die A uf­
gabe. die Angelegenheiten der kön. ung. Gendarmerie 
in höherer Instanz zu erledigen und ihren Dienst zu 
leiten. Die Organe der Zentralleitung sind: Sektion 
VI—b des Ministeriums des Innern (Gendarmerie 
dienst), Sektion VI—c des Ministeriums des Innern 
(Personalien der Gendarmerie) und der Generalinspek­
tor der kön. ung. Gendarmerie.

Die Sektion VI—b des Innenministeriums (Gendar­
meriedienst) hat die Aufgabe, die Angelegenheiten 
des Sicherheitsdienstes und der W irtsehaftsführung 
der Gendarmerie im Schosse des Ministeriums zu be­
arbeiten. Leiter der Sektion ist ein Oberst, neben dem 
ein zweiter Oberst als Stellvertreter wirkt. Zum 
Staude der Sektion gehören ferner 1 Oberstleutnant. 
2 Majore. 3 Rittmeister. 2 Stabsoffiziere des W irt­
schaftsoffizierskorps und 8 Wirtschaftsoffiziere als 
Vortragende.

Der Sektion VI—e des Innenministeriums (Perso­
nalien der Gendarmerie) obliegt die Erledigung der 
Personal-, Disziplinär- und Ausbildungsangelegenhei­
ten der Gendarmerie. Der Leiter der Sektion sowie 
sein Stellvertreter sind Obersten, als Vortragende» sind 
1 Oberstleutnant. 1 Major. 5 Rittmeister und 2 Wirt­
schaftsoffiziere eingeteilt.

Der Generalinspektor der kön. ung. Gendarmerie ist 
ein Feldmarschalleutnant, sein Adlatus und sein Stell­
vertreter sind Generalmajore. Der Generalinspektor der 
Gendarmerie ist der oberste militärische Befehlshaber 
der Angehörigen der Gendarmerie und in Gerichtsange­
legenheiten den Offizieren gegenüber mit dem Rechte 
des „zuständigen Kommandanten“ bekleidet. Er über 
wacht den gesamten Gang des Gendarmeriedienstes, 
die Handhabung der Disziplin, regelt und überwachi 
die Ausbildung der Offiziere und Mannschaften, ferner 
die richtige und sinngemässe Durchführung der Ge
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setze und höheren Verordnungen durch die Gen­
darmerie. Der Generalinspektor besitzt das Recht 
jene Verfügungen, die er vom Gesichtspunkte des 
Gendarmeriedienstes. der Ausbildung und der Hand 
ha billig der Disziplin für notwendig erachtet, im eigc- 
reu Wirkungskreise zu treffen, Ir/w. seine Anträge zu 
stellen, wenn solche Verfügungen ministerielles Ver- 
fügungsivcht berühren. Der Adjutant des General 
inspeklors ist ein Oberst, sein Ordonnanzoffizier ein 
Rittmeister, als Vortragende sind ihm 1 Oberstleut 
nant und 1 Major zugeteilt. Neben dein General­
inspektor ist auch eine Gendarmerieanwaltschaft tätig, 
zu der .'I Auditoren eingeteilt sind. Dem Stabe des 
Generalinspektornfes gehört noch der Chefarzt der 
Gendarmerie an.

b) die Zentralorgane sind jene Organe, welche den 
Zwecken der gesamten Gendarmerie zentral dienen 
und unmittelbar dem Generalinspektor unterstellt 
sind. Sie sind die folgenden: 1. Vereinigte Gen­
darmerie schulen in Cegléd, 2. Detachement der
kommandierten Gendarmeriepersonen in Budapest, 
3. K ommando der Gendarmerie-Offizierskurse in Buda­
pest. 4. Ständige Studienkommission der Gendarmerie 
in Budapest. 5. A usrüstungsmaterialdepot der kön. 
ung. Gendarmerie in Budapest.

Die Vereinigten Gendarmerieschulen haben die 
Bestimmung, die Probegendarmen ans und die Gen­
darmeriemannschaften in verschiedenen Kursen fort­
zubilden. (Ausser den Vereinigten Gendarmerieschulen 
wirkt mich bei jedem Gendarmerie-Abteilungskom ­
mando je eine detachierte Gendarmerieschule, von 
denen in der Folge bei den Abteilungskommanden 
gehandelt werden soll.) Die Vereinigten Gendarmerie­
schulen gliedern sich in a) den Stab, b) eine Scliul- 
abteilung zu Kuss mit 3 Unterabteilungen, nml r) 
einen Nachriehtenkurs mit 2 Unterabteilungen.



Kommandant der Vereinigten Gendarmeriesehulen 
ist ein Oberst, dessen Adjutant ein Oberleutnant. Die 
Schulabteilung zu Fuss und der Naclirichtenkurs wer­
den von einem Major kommandiert, mit einem Ober­
leutnant als Adjutanten, die Kommandanten der 
Unterabteilungen sind Rittmeister mit je zwei bis 
drei Subalternoffizieren auf jede Unterabteilung. Die 
Vereinigten Gendarmerieschulen besitzen einen Stand 
von etwa 5CK) Mannschaftspersonen, der mit den ver­
schiedenen Kursen wechselt.

ln Gödöllö ist ein Gendarmeriehundekolonie tätig, 
deren Aufgabe die Zucht und Ausbildung der Dienst­
hunde der Gendarmerie sowie die Ausbildung von 
Offizieren und Mannschaften in der Führung von 
Diensthunden ist. Kommandant ein Rittmeister. Stell 
Vertreter ein Oberleutnant, Mannschaftstand je nach 
den Kursen 4(1—60 Mann, Hundestand 50—80.

Da> Detachement kommandierter Gendarmerieper­
sonen in Budapest sorgt für die Bequartierung, Ver­
pflegung und Disziplinierung der von ihren Kommau- 
den abgeschiedenen Gendarmeriepersonen. Es wird 
von einem Rittmeister befehligt, sein Mannschafts­
stand wechselt nach der Zahl der in die Hauptstadt 
kommandierten Gendarmen.

Da» Kommando der Gendarmerie-Offizierskurse 
führt die Aus- und Fortbildung des Gendarmerie- 
offizierskorps in jährlich 2—3 Kursen durch. Komman­
dant der Gendarmerie-Offizierskurse ist ein Oberst, als 
Lehrer an den Kursen wirken 1 Oberstleutnant und 
2 Majore.

Die Ständige Studienkommission der Gendarmerie 
arbeitet die Dienst behelfe der Gendarmerie aus, stu­
diert alle Fragen, die mit dem inneren und äusseren 
Dienst der Gendarmerie, der Entwicklung und Ver­
vollkommnung des Gendarmeriedienstes und der Aus­
bildung der Offiziere und Mannschaften zusaminen-
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Chargenabzeichen der kön. ung. Gendarmerie.

7 cm  * 5 cm  -
Unterleutnant.

Wachtmeister.
(2 Sterne: Stabswachtmeister; 3 Sterne: Offizierstellvertretet

7 cm * 5 cm

i cm 5 cm

Gendarm.
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hängen, verfolgt und sammelt die in- uud ausländi­
schen Erfahrungen und Neuerungen auf diesem Ge­
biete und stellt auf deren Grundlage konkrete An­
träge. Vorsitzender der Kommission ist ein Oberst, 
ihre Mitglieder sind 1 Oberstleutnant, 2 Majore und 2 
Rittmeister.

Das Ausrüstungsmaterialdepot der Gendarmerie 
hat die Bestimmung, die für die Gendarmerie erforder­
liehen Bekleidungssorten, Ausrüstung»- und Kasernen 
ein rieh tun gss Lücke zu beschaffen, zu übernehmen und 
einzulagern, sowie die Wirtschaftsämter der Gendar­
merie mit ihnen zu versorgen. Kommandant des 1 >«*- 
pots ist ein Oberst, dem als Übemahmso ffiziere ein 
Oberstleutnant und ein Hauptmann ( Wirtschafts- 
offizier), ferner 5 Werkmeister zugeteilt sind. Das Ma- 
terialdepot ist in wirtschaftlichen Belangen unmittel­
bar dem kön. ung. Ministerium des Innern, in allen 
übrigen Beziehungen dem Generalinspektor unterstellt.

c) Truppenformationen. Die Truppenformationen 
der kön. ung. Gendarmerie sind: 1. die Distrikte, 2. die 
Abteilungen, 3. die Flügel, 4. die Ziige, 5. die Posten 
und tt. Detachements. ferner 7. die Gendarmeriesehulen 
und 8. die berittenen Unterabteilungen. (Der grösseren 
Klarheit wegen soll die Schilderung der Truppenfor­
mationen bei der kleinsten Einheit, dem Posten hegon 
neu werden, lim zu den jeweils höheren Kommanden 
fortzuschreiten.)

Zur direkten Verseilung des Sicherheitsdienstes 
sind die Gendarmerieposten bestimmt. Es gibt Posten 
zu Fuss, berittene und gemischte Posten. Ihr Stand i»t 
einschliesslich des Postenkonimandanten 6—23 Manu, 
die meisten Posten sind 5> Mann stark. Kommandant 
des Postens ist ein Olfiziersstellvertreter (höherer unter 
Offizier), sein Stellvertreter, wenn der Posten stärker 
als 10 Mann ist, gleichfalls ein Offiziersstell­
vertreter. bei kleineren Posten ein Stabswaeht meist er
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oder Wachtmeister. Auf Posten von einem Stande über 
12 Mann kann ausser dem Postenkommandantenstell­
vertreter noch ein zweiter Offiziersstellvertreter einge­
teilt werden. Jeder Posten versieht den Dienst in einem 
eigenen Postenbereich, zu dein gewöhnlich 3—4 Gemein­
den gehören. Es gibt ausnahmsweise Posten, welche — 
insbesondere im Tieflande — den Sicherheitsdienst von 
nur einer Grossgemeinde versehen, im übrigen Teile 
des Landes befinden sich andererseits auch solche 
Posten, deren Bereich 10 bis 12 Kleingemeinden um­
fasst. Die Bevölkerung eines Postenbereiches beläuft 
sich etwa von 5—30.000 Seelen, und der Stand des 
Postens richtet sich gewöhnlich nach der Bevölke­
rungszahl.

An Orten, wo die Sicherheilsverhältnisse die län­
ger währende Anwesenheit von Gendarmerie erforder­
lich machen, ohne dass indessen die Errichtung eines 
ständigen Postens notwendig wäre, kann der Minister 
des Innern über Vorschlag des zuständigen Gendarme­
riedistriktskommandos ein sogenanntes Gendarmerie­
detachement aufstellen. Diese Detachements wirken im 
allgemeinen ebenso, wie die Posten, und der Unterschied 
zwischen den beiden Formationen besteht bloss in «1er 
provisorischen Dislokation der Detachements und deren 
gewöhnlich bloss vier Mann hohen Stand. Detachements 
dürfen nicht länger, als zwei Jahre aufrechterhalten 
werden, müssen daher nach Ablauf dieser Zeit entwe­
der auf ge lassen oder durch Aufstellung eines Postens 
ersetzt werden. Es gibt auch besondere Detachements, 
nämlich solche, die nur in einer gewissen Jahreszeit 
wirken: beispielsweise die Detachements an Badeorten, 
sowie jene Detachements, die an im Winter nicht be­
wohnbaren Orten für die warme Jahreszeit auf gestellt 
werden. Der Stand solcher mit besonderen Aufgaben 
betrauter Detachements ist nicht beschränkt und rich­
tet sieh nach dem jeweiligen Bedürfe.



Die Gendarmerieposten (und die mit ihnen gleich­
gestellten Detachements) unterstehen unmittelbar dem 
Zug skommando. Zugskonimandanten sind Unterleut­
nants (höhere Unteroffiziere), oder provisorisch ein 
älterer Offiziersstellvertreter; dem Zugskommandante., 
sind wenigstens drei und höchstens fünf Posten (oder 
Detachement«) unterstellt. Zugskommauden sollen nach 
Möglichkeit im Sitze jedes Verwaltungsbezirkes vor­
handen sein, grössere Verwaltungsbezirke können sich 
aber auch in zwei Gendarmeriezüge gliedern. Die dem 
Zugskommandanten unterstellten Posten sollen mög­
lichst innerhalb der Grenzen eines Verwaltungsbezir­
kes liegen.

Obliegenheiten des Zugskommandanten sind die 
selbständige und unmittelbare Überwachung der Ord­
nung und des Dienstes der Posten, deren Schulung, 
Ausbildung usw. Zu diesem Zwecke ist. er verhalten, 
vierteljährlich wenigstens dreimal und höchstens fünf­
mal jeden der ihm unterstellten Posten überraschend 
zu besichtigen, gelegentlich seiner Besichtigungen darf 
er sich indessen auf dem Posten nicht länger als 24 
Stunden auf halten. Der Zugskommandant ist ver­
pflichtet, auch in allen Gemeinden und wichtigen Ge­
ländeteilen seines Zugsbereiches jährlich wenigstens 
einmal zu erscheinen, die Tätigkeit der Gendarmerie 
zu kontrollieren und die Meinung der Bevölkerung 
über die Gendarmerie zu erkunden. Überdies hat er die 
Pflicht, monatlich wenigstens zwei auf Aussendienst 
befindliche Patrouillen der ihm unterstellten Posten zu 
kontrollieren. Der Zugskommandant ist unmittelbar 
dom Flügelkommandanten unterstellt.

Der Flihjdkommamluvt ist der unterste Offiziers- 
Kommandant der kön. ung. Gendarmerie. Er ist ein 
Rittmeister und bat als Stellvertreter einen Oberleut- 
"  Flügel gehören gewöhnlich 2—4 Züge

bis 15 Posten). Der Flügel bildet eine Unterabteilung
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uud der Fliigelkomniaudant ist mit dem Disziplinär­
st raf recht eines Unterabteilungskommaudanten ausge­
stattet. (Die Posten- und Zugskonimandanten verfügen 
über keinerlei Disaiplinarstrafreclit, sondern sind ver­
pflichtet. den zu bestrafenden Gendarmen dem Flügel­
kommandanten anzuzeigen, bezw. zum Rapport vorzu­
führen). Der Flügelkommandant hat die Pflicht, das 
gesamte Innenleben uud den Dienst der Posten mit 
Aufmerksamkeit zu verfolgen, die Ausbildung und den 
Sicherheitsdienst zu leiten, sowie die Klagen gegen die 
Dienstfiihrung der Gendarmerieposten oder der Gen­
darmeriemannschaft zu untersuchen. Mannschaftsstand 
eines Flügels ist 70—12(1 Manu.

Dem Gendarmerieflügelkommando ist als nächst­
höheres Offizierskommando das Abteilungsko mmando 
übergeordnet. Einem Abteilungskommamlo unterstehen 
3 5 Flügelkommanden, und sein Bereich kann wenig­
stens 25. aber höchstens 50 Posten umfassen. Gewöhn­
lich bilden die auf dem Gebiete eines Komitates befind­
lichen Posten eine Gendarmerieabteilung. Ihr Kom ­
mandant ist Major oder Oberstleutnant, ihm ist als 
Adjutant ein Oberleutnant zugeteilt. Der Abteilungs- 
kommandant hat hinsichtlich der Handhabung der 
Disziplin und des Dienstes weiter reichende Befugnisse 
als der Fliigelkomniaudant. und auch sein Disziplinar- 
strafrecht ist höher, als jenes des letzteren. Der Ab- 
teilungskommandant ist berechtigt, die ihm unterstellte 
Mannschaft mit Ausnahme der Postenkommandan­
ten, die in dieser Beziehung vom Distriktskoimnandan- 
ten abhängen innerhalb des Gebietes der Abteilung 
zu versetzen. Der Abteilungskommandant überwacht 
die Tätigkeit sämtlicher ihm unterstellten Unterabtei­
lungen, die Einhaltung der Verordnungen und Vor­
schriften und leitet die einheitliche und intensiv«* 
Schulung und Ausbildung der Mannschaft. Stand 
einer Abteilung (samt Schule) ist 250—400 Mann.



Neben jedeiu Abteilungskomniaudo bestell! t;i 11 
Wirtschaftsamt und eine (icndnrmerirsckiila. Das 
Wirtschaftsamt gehört zum Stabe des Kommandos.

Chef des W irtschaftsamtes ist ein Oberleutnant 
Wirtschaftsoffizier, der in jeder Hinsicht unmittelbar 
dem Abteilungskommandanten untergeordnet ist. Das 
Wirtschaftsamt erledigt die Wirtschaftsangelegenhei­
ten sämtlicher Formationen (Detachements, Posten, 
Züge, Flügel und Schule) der Abteilung, liquidiert und 
macht die Bezüge der Offiziere und Mannschaften 
flüssig, rüstet schliesslich die Leute und Pferde aus- 
und ab. ln Angelegenheiten der reinen Wirtschafts­
führung sind die Wirtschaftsämter der Abteilungs­
kommanden auch den Chefs der Stabs Wirtschafts­
ämter bei den Distrikten unterstellt.

Die am Standorte jedes Abteilungskommamlos (bei 
Quartiermangel in dessen Bereich) bestehenden Gen­
darmerieschulen haben die Aufgabe, die Rekruten aus- 
bezw. die bereits auf Posten eingeteilte ältere Mann­
schaft fortzubilden. Kommandanten dieser Gendarme­
rieschulen sind Rittmeister, bei jeder Schule sind über­
dies zwei Subalternoffiziere und als Hilfsinstrukteure 
eine entsprechende Anzahl von Unteroffizieren einge­
teilt. Der Mannschaftsstand der Schulen schwankt zwi­
schen SO und 100. T'in die Gendarmerieschulen besser 
nusnützen zn können, werden in ihnen gewöhnlich die. 
gleiche Art von Ausbildung benötigenden Mannschaf­
ten mehrerer Abteilungsbereiche vereinigt, so dass z. 
B. die Rekrutenausbildung für mehrere Abteilungen in 
der einen Abtei lungsschule, in der anderen, wieder für 
mehrere Abteilungsbereiehe, «‘in höherer Grad der Gen­
darmerieausbildung instruiert wird. Die Gendarmerie- 
schulen bilden gleichzeitig eine Reserve für Braehial- 
formationen; auch werden nach Orten, an denen der 
Einsatz grösserer Gendarnierickräfte erforderlich ist. 
in erster Reihe die Gendnrmerieschulen entsendet. da



die Zusammenziehung entsprechender Kräfte von den 
Posten zu langwierig wäre.

Den Abteilungskommanden unmittelbar sind die 
Distriktskommanden vorgesetzt. Ungarn gliedert sieh 
in sieben Gendarmeriedisitrikte u. zw.: 1. Budapest. II. 
Székesfehérvár (Stuhlweissenburg), III. Szombuthely 
(Steimimanger). IV. Pees (Füufkirchen). V. Szeged 
(Szegedin), VI. Debrecen (Debrezin) und VII. Miskolc. 
Der Distrikt ist die höchste Truppen formatiou der 
Gendnrinerie. Zu einem Distrikt gehören 4— a Abtei­
lungen. Der Kommandant eines Gendaruieri«jdistrik1<‘s 
ist ein Oberst, sein Stellvertreter, gleichfalls ein Oberst, 
überdies ist bei jedem Distriktskom tmindo ein Oberst­
leutnant oder Major, als Besichtigungs-Stabsoffizier 
eingeteilt. Der Gendarmeriedistriktskommandant ist 
gegenüber den ihm unterstellten Offizieren nml Mann 
schaften mit den Befugnissen eines Truppenkomman­
danten ausgestaltet. Über die Mannschaft iibt er ferner 
in militärgerichtlicher Beziehung die Hechte des „zu­
ständigen Kommandanten“ aus. In Sicherheits- und 
Wirtschaft sangelegen bei ten unterstehen die Distrikts- 
komnianden unmittelbar dem Minister des Innern (im 
^  ege der Sektion VI—b), während sie in Belangen «b*s 
inneren Dienstes, in Personal-, Disziplinär- und Aus­
bildungsangelegeniheiten dem Generalinspektor der Gen­
darmerie untergeordnet sind.

Jedes Gendarmeriedistriktskoiiimando gliedert sieb 
in a) «li«* Adjutnntur, b) «lie Gendarmerien n ivoll sehn ft 
nml e) das Stabsirirtschaftsamt.

D«*r Adjutant des Gendarmeriedistriktskommau 
danten ist .‘ in Major oder Rittmeister, der den gesnm 
ten Geschäftsgang des Distriktskommandos leitet. Der 
Adjutantur sind überdies drei Rittmeister als Vortra 
gende zugeteilt, einer für allgemein dienstliche, einer 
tiir Personalangelegenbeiten und einer als Ausbil 
dungsreferent. Zum Distriktskomiuamlo gehört aurb
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ein Distr iktscliefarzt. Ben Manipnlationsdieust verstv- 
hen Unteroffiziere. Stand eines Distrikts ist UN) IM
Mann. .

Leiter der Gendarmcricnnwaltschaft ist ein Amii-
tor höheren Ranges, neben den je nach der Grosse des 
Distriktes noch ein bis zwei Auditoren ei «geteilt sind. 
Der Gendaraierieanwalt ist unmittelbar und persönlich 
«lern Distriktskouunandaiiten unterstellt, er erledigt 
die Diszaplinarangelegenheiten und versieht vor den 
Landwehrgerichteil die Agenden der Anklage in hüllen 
von Militärgericht lieh zu verfolgenden Verbrechen 
und Vergehen von Gendanneriepersoiien. Hinsicht - 
Hell seiner Tätigkeit als öffentlicher Ankläger steht 
der Gen dar meri eanwalt unter der Kontrolle und den 
Weisungen des Leiters der Anwaltschaft beim (ieneral- 
inspektorat.

Die Stabsu'irtxchaftsäHiter versehen bzw. leiten den 
gesamten Wirtsehaftsdienst des Distriktes. C'lief des 
Amtes ist ein Stabsoffizier des Wirtschaftsoffiziers­
korps, sein Stellvertreter Hauptmann-Wirtsehaftsoffi- 
•/ier. Überdies ist im Amte noch ein Oberleutnant-Wirt­
schaft softizier eingetcilt. Das Stabswirtschaftsamt dis­
poniert in der Regel nur im Kamen des Distriktskom- 
rnandanten, in geringfügigeren Belangen korrespon­
diert es aber auch selbstständig. Mit konkreten W irt­
schaftsaugelegenheiten befasst sieb das Amt nicht, sein 
Wirken erstreckt sich vielmehr ausschliesslich auf die 
Überwachung der Wirtschaftsführung durch die Ab- 
teilungswirlschaftsämler. Die Leiter der Abteilungs­
wirtschaftsämter sind in Angelegenheiten der W irt­
schaftsführung unmittelbar dem Chef des Stabswirt 
schaftsamtes, dieser hinwieder unmittelbar dem kön. 
uiig. Innenminister (im Wege der Sektion V I—h) un­
terstellt.

Ls gibt im \ erhunde der kön. ung. Gendarmerie 
mit Spezia lauf gaben betraute Gendarmcrieformatio-
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neu. über die nur einzelne GendarrneriedistriktskoiiJ- 
inanden verfügen. So z. B. versehen auf den Flugplätzen 
sogenannte Gendurmp.rie-Ftufjplatzdctachcmi'nts den 
Sicherheitsdienst. deren Kommandant in der Regel ein 
Rittmeister oder ein Oberleutnant ist und die unmittel­
bar dem DiMriktskoinniaiulo untergeordnet sind. In 
Ungarn versehen diesen Dienst gegenwärtig auf fünf 
Flugplätzen fünf Oendarmerie-Fliigplatzdefcachements.

Im Rahmen des Budapeater und des Szegediner 
Gendarmeriedistriktes befinden sich je eine Berittene 
Unterabteilung, deren Aufgabe die Aus- und Fortbil­
dung der berittenen Mannschaften ist. Bei der Buda- 
pester berittenen Unterabteilung werden auch Offiziers- 
equitationen abgehalten. Kommandant der Unterabtei­
lung ist ein Rittmeister, dem zwei Subalternoffiziere 
beigegeben sind. Ihr Pferdestand beläuft sich auf 70— 
80, der Mannschaftsstand wechselt je nach den Lehr­
kursen.

Voraussichtlich zu Beginn des kommenden Jahres 
werden bei den I)istriktskommand?n in Budapest, 
Szombathely und Debrecen sogenannte Avsforschunps- 
abteilungev zur Aufstellung gelungen. Diese werden 
besondere Ausforscbungsorgane darstellen, einem Ritt­
meister (dem Referenten für allgemeine Dienstesnuge- 
legenheiten beim Distriktskommando) unterstehen, und 
die eingeteilten Gendarmen sollen in bürgerlicher Klei­
dung den Posten bei der Ausforsoliungsarbeit behilf­
lich sein.

Wie aus dem Yorausgegangenmi ersichtlich ist. ob­
liegt die Wirtschaftsführung der Gendarmerie eigenen 
Organen, welche in dieser ihrer Dienstbestimmung eine 
Art eigener Organisation bilden. Diese Organisation 
ist, kurz zusammengefasst: Dip eigentliche Wirtschaft« 
führung versehen die Wirtschaftsämter der Abtei- 
lungskommanden. (In dieser Beziehung gehören zu ih­
nen auch das „Zentralwirtschaftsamt", dass die Wirt-
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schalt der Budapester Zentralleitung und der Zentral­
Organe versieht, und die Wirtschaftsämter des Detache­
ments kommandierter Genclarmeriepersouen und der 
Vereinigten Gendarmerieschulen). Die Überwachung 
dieses Dienstes obliegt (teil Stabswirtschaftsäm tern bei 
den Distriktskumnumden und. in weiterer Folge, der 
Wirlsehaf tsgnippe der Sektion VT—b des tuneuiniuis
terinms.

I)cr normierte Stand der kön. ung. Gendarmerie 
ist: Truppenoffiziere: 1 Feldmarschallputnaiit. 2 Gene 
ralmajore. 23 Obersten, 29 Oberstleutnants, 36 Majore. 
171 Rittmeister, 209 Oberleutnants und Leutnants, zu­
sammen 471 Truppenoffiziere: ferner Andilorr: 17: 
\V irtseliaftsof/iziere: 6 Oberstleutnants, 8 Majore, 28 
liauptlente. 29 Oberleutnants und Leutnants; Aerztr: 
9: Tierärzte: 2; zusammen 570 Offiziere und Beamte. 
Mannschaft: 332 Unterleutnants, 1209 postenführemle 
OftlziersstellVertreter. 1218 OtTiziersstellvertreter (hie­
von 4H1 Kanzleihilfsarbeit.er), 9 Waffenmeister, 2 Be­
sch lagmeiat er, 5 Werkmeister und 8055 sonstige Mann­
schaft. Überdies sind Kanaleidiener. Telefonmanipu 
tunten. Mechaniker. Sattler, Schuster, Schneider, Haus­
diener und Kutscher systemisiert. Au Pferden sind 
1930 Reit- und 60 Zugpferde, zusammen 1990 Pferde 
vorgesehen.

Nach Formationen gegliedert, zählt die kön. nug. 
Gendarmerie; 2. Ministerialsektioneu, 1 Generalinspek 
lorat. 1 Vereinigte Gendarmerieschule. 1 Detaoheiuent 
kouirnandierter GeudarmcrieperBoiien. 1 Gendarmerie 
ottizierskufs, 1 Ständige Studienkommission. 1 Aus 
riistlingsnlaIerialdepot, 7 Distrikte. 30 Abteilungen. 9: 
Flügel, 27 Gendarmeriescliulen. 160 Züge zu Fuss. 4!» 
beritten (zusammen 209 Züge), schliesslich (548 Posten
zu Fuss, 182 berittene. 23 gemischte Posten uusam.... ..
853 Posten).
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Dienst.

Vor kurzer Schilderung des Dienstes der köu. ung. 
Gendarmerie dürfte es angezeigt sein, mit einigen 
Worten die administrative, polizeiliche und gerichtlich«* 
Gliederung Ungarns zu streifen.

Die kleinste Vcrwaltmigseinheit ist die Gemeinde. 
Die Gemeindevorstehung besteht in der Regel aus dem 
Gemeinderichter und dem Gemeindenota 1 . Den Ge- 
meinderichter wählt die Bevölkerung zeitweise aus ih­
rer Mitte, der Notar ist ein Vervvaltungsfachmann mit 
Gymnasialbildung, der in besonderen Verwaltungs- 
schulen für diesen Beruf ausgebildet wurde. Das Haupt 
der Gemeinde ist rechtlich der Gemeinderichter, tat­
sächlich leitet die. Angelegenheiten der Gemeinde je ­
doch der Notar, der hiezu in der Regel infolge seiner 
höheren Intelligenz und Fachbildung auch berufener 
ist, als der Laie von Geinemderiehter. Grossgemeimleii 
besitzen einen eigenen Notar, von d *n Kleingemeinden 
bilden je 3- 4 einen Xotariatskreis.

Mehrere Gemeinden zusammen bilden den Verwal­
tungsbezirk, dessen Haupt der Oberstuhlrichter ist. 
Der Oberstnhlrichter ist verwaltungsrechtlich und poli­
zeilich die Behörde erster Instanz und als solche den 
Gemeindevorstehungen unmittelbar vorgesetzt.

Mehrere Bezirke zusammen bilden ein Komitat. 
Die Grösse der Komitate ist recht verschieden, ihre
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Gestaltung erfolgte irn Verlaufe der tausendjährigen 
Geschichte des Landes. Rumpf Ungarn besteht aus 25 
Komi taten. Der erste Beamte des Komitates ist der 
Vizegespan. Das Koinitat besitzt eine autonome Ver­
waltung und ist unmittelbar dem Minister des Innern 
untergeordnet. Der Vizegespon ist verwaltungsreehtlich 
und polizeilich die Behörde zweiter Instanz.

Die ungarischen Städte teilen sich — von Buda­
pest abgesehen — in solche „mit geordnetem Magistrat“ 
und in mit „Munizipalrecht ausgestattete“ Städte. Die 
Bürgermeister der Städte mit geordnetem Magistrat — 
in der Hegel kleinerer Städte — sind den Oberstuhl­
richtern gleichgestellt und dem Viz-gespan untergeord­
net. Die Bürgermeister der Städte mit Munizipalrecht 
sind den Vizegespanen gleichgestellt und unmittelbar 
dem Minister des Innern untergeordnet.

Die Polizei war vor und während dem Weltkriege 
nur in Budapest ein Staatsorgan, die Provinzstädte 
und grösseren Gemeinden hielten sich eigene Polizei­
körper örtlichen Gepräges. Nach dem Sturze der soge­
nannten Proletarierdiktatur wurde die Polizei auf dem 
gesamten Gebiete des Landes verstaatlicht, und sie er­
hielt die Aufgabe, den Sicherheitsdienst in sämtlichen 
mit Munizipal recht ausgestatteten und den Städten 
mit geordnetem Magistrat zu versehen. Die kön. ung. 
Staatspolizei ist eine bürgerliche Institution. In jeder 
Stadt wirkt eine Stadthauptmannschaft, die den Poli- 
zeibezirks-Oberstadtbauptmannsehaften. die schliesslich 
dem Minister das Innern untergeordnet sind. Die 
Stadt bauptmannscliaften sind Polizeibehörden erster, 
die Bezirks-Oberstadt baupt mannseba ften solche zwei­
ter Instanz. Sowohl in Verwaltung«-, wie in Polizeian­
gelegen hei len entsebeidet in dritt r Instanz der Minis­
ter des Innern.

Von den Gerichten nimmt den untersten Grad d a s  
Bezirksgericht ein. floss sich in der Hegel am Sitze
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des Verwaltungsbezirkes befindet, Das Bezirksgericht 
urteilt über Vergehen und in den Wirkungskreis des 
Gerichtes fallende Übertretungen als Einzelgericht. 
Die Berufungsinstanzen der Bezirksgerichte sind die 
kön. Gerichtshöfe, die sich in der Regel in den Komi- 
tatshauptstädten befinden. Bei jedem (lerichtshol wirk! 
ein kön. Staatsanwaltschaft mit dem gleichen Amts­
bereiche, wie der Gerichtshof. Den Gerichtshöfen sind 
die Tafelgerichte übergeordnet, die »ereits ausschliess­
lich Berufungsgerichte sind. Auf dem Gebiete 1’ngarns 
sind fünf Tafelgerichte vorhanden. Neben den Tafel­
gerichten wirken kön. Oberstaut sauwaltschaHeu. über 
den Ta felgericht an stellt die kön. Kurie als das höchste 
ungarische Gerichtsformn. Neben der Kurie wirkt der 
Kronauwalt.

Militärpersonen und Angehörige der Gendarmerie 
unterstehen der Rechtsprechung der Honvédgerichte. 
In Ungarn wirken derzeit 7 Honvédgeriehte an den 
Standorten der Gemischten Brigadekonunanden (die 
gleichen, wie di«1 Sitze der Geudarmeriedistriktskom­
manden). Die Anklage vertreten vor den Honvédge­
richten gegen Militärpersonen die Anwälte der Bri­
gadekommandanten, gegen Gendarmerieoftiziere der 
Anwalt des G.mdarmeriegeneralinspektors. gegen 
Mannschaften der Gendarmerie die Anwälte der 
I Ms! rikt skom ma miauten. Die einzige Bernfungsbehörde 
der Houvédgerichte ist das in Budapest residie­
rende Oberste Honvédgerieht, das gleichzeitig auch die 
höchste Militärgerichtshehörde dar.stellt.

Hit' kön. um,. Gendarmerie vergeht den Sicher- 
h.-.ls(Jie'"s« mH Ausnahme des Bereiches der Haupt- 
nnd Residenzstadt Budapest, der mit Munizipal recht 
ausgestatteten. sowie der Städte mit geordneten, Mo
S r  i  ?  Be! a o"PU 0 ,“',iete lI"ffar„s. Mit Bi,eh mit jedoch darauf, das, einzelne ungarische Städte.
mshesondere ,n, «rosse,, Tiefland sowohl in Bezog
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auf Bauart, wie hinsichtlich der Bevölkerung- eher 
dörfisches Gepräge aufweisen und überdies in vielen 
Fällen weitgedehnte, landwirtschaftlich kultivierte und 
dünn besiedelte Ausseubezirke besitzen, hat der Mi­
nister des Innern den exekutiven Sicherheitsdienst in 
«len Aussen bezirken solcher Städte, bzw. auch in In­
nern von ihrer Art, der kön. ung. Gendarmerie übertra­
gen. weil diese infolge ihrer Ausrüstung, Bewaffnung

Auf dem fichiesspla/ze.

und ihres weitgehenden Rechtes zum Waffengebrnnche 
für diesen Dienst besser entspricht, als die ausgespro­
chen für den Stadtdienst bestimmte Polizei. A uf dem 
Gebiete der Städte versehen den polizeibehördlichen 
Dienst auch daun die Behörden der Staatspolizei, wenn 
der ausführcudo Sicherheitsdienst von der Gendarme­
rie versehen wird.

Die Dienstinstruktion der Gendarmerie zählt genau 
und tnxativ jene Dienstesverriehtungen auf, zu deren
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Vorsehung die Gendarmerie, sei es über Aufbietung, 
sei es ans eigener Initiative, verpflichtet ist. Sie tiilni 
ferner auch jene Dienstleistungen an, für welche die 
Gendarmerie nicht in Anspruch genommen werden 
darf. (Z. B. für private und persönliche Dienstleistun­
gen. für in der Dienstvorschrift nicht vorgesehene 
Paraden, zu schwerer körperlichen Arbeit, — mit Aus­
nahme des inneren Dienstes der Gendarmerie oder im 
Interesse der Ausbildung notwendig werdender solcher 
Arbeiten, —au innerem oder Kanzleidienst hei bürger­
lichen Behörden, Zustellung von Akten oder Vorladun­
gen bürgerlicher Gerichte und Behörden, Verkündi­
gung behördlicher Anordnungen, Überwachung politi­
scher Versammlungen in Vertretung der Behörden usw.)

Jeder Posten hat seinen Postenbereich, zu dem 
zumeist mehrere Gemeinden gehören. Die Grenzen der 
Postenbereiche sitzt der Abteilungskommandant fest, 
wobei er darauf Rücksicht zu nehmen hat, dass die 
Postenbereiche nach Möglichkeit nicht die Verwal- 
tmigsbezirksgrenzen überschneiden.

Jeder Posten führt einen genauen Ausweis und 
eine Landkarte über die im Postenbereiche befind 
liehen Gemeinden und solchen Geländeobjekte, welche 
durch die Gendarmerie ständig abgestreift und über­
wacht werden müssen. Zu diesen Geländeobjekt eu ge­
hören grundsätzlich alle Wohn- und Aufenthaltsorte 
sowie Verkehrswege der Bevölkerung. W o dies nicht 
möglich ist (z. B. bei Gehöftegruppen des Tieflandes, 
wi-it zerstreuten Gebirgsgemeinden) werden in diese 
Mappe nur jene Objekte aufgenommen. die entweder 
vom Gesichtspunkte der öffentlichen Sicherheit)
ISchenken Herbergen, verdächtige und viel besuchte 
Matze) oder in anderer Hinsicht (Schulen, Kirchen. 
Gemeindehäuser usw.) wichtig, oder aber infolge ihrer
Lage zun. Überblicken grösserer Geländeteile geeig­
net sind.
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Der Postonkomiuundant stellt gelegentlich der Er­
richtung seines Postens, zum Teil auf Grundlage der 
Landkarte, zum Teil aber durch tatsächliches Ahstrei 
feil, die genaue EntferiliiUg jedes einzelnen (lelünde- 
ohjektes von den übrigen in Kilometern fest und führt 
diese Distanzen in den sogenannt *j i  „Pistanzuusweis4- 
ein. Auf Grund des Distanzausweises kann daher stets 
festgestellt werden, in welcher Entfernung: jedes ein­
zelne Geländeohjekt von welchem andern immer liegt. 
Dies ist notwendig, weil die Dienstleistung der Gen­
darmen nach der Zahl der im Dienste verbrachten 
Stunden festgestellt wird. Jeder Gendarm Ist verpflich­
tet» täglich zumindest (! Stunden Dienst zu leisten. 
(Überdies ist er mit Ausnahme der Feierlagt für täg­
lich zwei Stunden schulpflichtig.) Die «i Stunden 
Dienst, sowie auch die *2 in der Schule verbrachten 
Stunden täglich werden dem Gendarmen zu Monats­
ende in einer Summe gutgeschrieben. Solcherart kann 
er. wenn er zum Beispiel 24 Stunden ununterbrochen 
im Dienste stand, an den drei nächstfolgenden Tagen 
vom Aussendienst enthoben werden. Hier ist zu bemer­
ken. dass der Gendarm, wenn es die öffentlichen 
Sicherheitsverhiiltnisse erfordern, auch täglich mehr 
als K Stunden Dienst zu leisten verpflichtet ist. Dies 
ist auch zumeist der Fall, denn der von den Gendar­
men monatlich geleistete IMenst bewegt sich zwischen 

,MK 260 Stundenleistungen. Der Postenkommandanl 
in zur Leistung der halben Stundenanzahl verpflich­
tet, wn-sm für den Gendarmen vorgeschriebe., ist.

) 0  Gendarm«, «m l™  von, Postenkomma,.... „ton
m  J wZ 'I  1,1 'k'"  Dlen’it kommandierl. Vn,AI lu t,« , ,,,, einer Patrouille entscheidet .... . Pnste,,

« ' S  pT \ G *nr a 'i m  11,111 OelündeohM  
sei ‘ 111 allS,,-"if" '' Will. Sodann
weleln W eL.^t K'‘ ‘'"S f t l .Wejrenlferminp die betreffende .................
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zuriickzulegen hat. Nach feststelluug der Eäuge des 
Patrouillengauges berechnet er, wie viel Dienststuu- 
den der Patrouille nach dieser Streifung auf die 
Dienstleistung ungerechnet werden können, hin Diit- 
Irl der int Dienste verbrachten Zeit ist der Patrouille 
als Rast zugestanden. Die auf den Kilometer Streifung 
*/ugestandene Zeit (in die auch die Rast und die mit 
Kleineren Agenden verbrachte Zeit inbegriffen ist) ist 
in dem tabellarischen Ausweis so bemessen, dass die 
Patrouille zu Fuss und in 24 Stunden: auf ebenem 
Gelände 30 Kilometer, in einem Terrain mit Erhöhun­
gen von 300 bis 800 Metern 25 Kilometer, in Bergland 
über 800 Meter Höhe 10 Kilometer, berittene und Rad 
fuhrorpatrouillett täglich 40 Kilometer Weg /.nriick­
zu legen haben.

Die in dienst gehende Patrouille wird vom Posten 
korainaudanten mit einem sogenannten DienstblaU 
versehen. Darin sind verzeichnet: die Namen und 
Chargen der Mitglieder der Patrouille, die Zeit der 
Abfertigung, die Aufgabe und Dauer des Dienstes. 
Ort und Zeit der Rast, schliesslich der Umstand, ob 
die Patrouille zn Fuss. zu Pferd oder zn Rad abgefer- 
tigt. wurde, und ob sie einen Diensthund mit sich 
tührt. In das Dienstblatt schreibt der Postenkomman­
dant alle Gemeinden und Geländeobjekte ein, welche 
die Patrouille ahzustrelfen hat. Pflicht der Patrouillen - 
führer ist es, in die einzelnen Rubriken im Verlaufe 
der Streifung einzumerken, wann <u- zu jedem einzel­
nen Geländeobjekt eintraf, von dort weiterging, fer­
ner als Beleg den Namen einer Person, mit welcher 
er am bezeichnet eit Orte sprach.

Es ist verboten, die vargeschriebene Dienstzeit 
eigenmächtig zu überschreiten; wenn die Patrouille 
zur vorgeschriebenen Zeit nicht einzuriieken vermag, 
bat sie dies beim Eintreffen zu rechtfertigen. Es darf 
lernei ohne entsprechende Begründung von der vor-
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geschri ebenen Wegriehtuug nicht abgewicheii, der 
Dienstgang nicht unterbrochen werden. Die Mitglieder 
der Patrouille schliesslich dürfen sich nicht von 
einander trennen, mir wenn dies durch besondere 
Gründe gerechtfertigt erscheint.

Die Gendarmeriepat rouillen bestehen grundsiitz- 
lieh aus zwei Mann. Einzelne Leute dürfen nur in der 
Zeit von der Morgen — bis zur Abenddämmerung und 
nur zu den folgenden Dienstleistungen nbgeordnet 
werden: a) zu Kontrollzwecken, b) zur Geleitung von 
höchstens zwei ungefährlichen Häftlingen, r) zur Ab­
streifung der Postenstation, d) zu Eisenbahn- oder 
.S oh i ffs i 11 s pe k t i o usd i en s t. r) zur Badoinspektion, f) zum 
Kurierdienst, und y) zu uuaufschieblichen wichtigen 
Dienstleistungen, wenn nicht mehr Gendarmen zur 
Verfügung stehen.

Ihre Rastzeit verbringen die im Dienste stehenden 
Gendarmen innerhalb des Postenbereiches in der Regel 
an besonders zu diesem Zwecke gesicherten Rast­
plätzen. Wo Rastplätze nicht gesichert werden konn­
ten. schreibt der Postenkommandant den Dienst nach 
Möglichkeit so vor, dass die Rast in der Kaserne ge­
halten werden könne; dieser Umstand kann jedoch für 
die \ orzeiclmung der Dienstgänge nicht entscheidend 
sein. Zum Zwecke der Rast oder der Einnahme einer 
Mahlzeit usw. in ein Gasthaus oder ein Hotel einzu- 
Ireten, ist verboten. Gewöhnlich unterscheidet man 
zweierlei Rasten: die kleine und die grosse Rast. Bis 
zu drei Stunden Dauer heisst die Rast eine kleine 
Rast; ihren Ort und ihre Zeit setzt der Patrouillen- 
fuhrer fest. Längere Rasten gelten als grosse Rast, 
deren Ort und Zeit vom Postenkommamlanten vor­
geschrieben wird. Die grosse Rast kann nicht länger 
als ununterbrochen 6 Stunden dauern, oder von einem 
lag auf «len andern übergreifen.

Die auf Streifung befindlichen Patrouillen sind



verpflichtet, die Geländeobjekte un Gemeinden griind- 
]ich durchzustreifen. in deren Bereich nicht nur mit 
den amtlichen, oder Personen der Vorstellungen, son­
dern mich mit möglichst, vielen Privatpersonen in Be­
rührung zu treten, den Sicherlieithverhältnissen und 
den allenfalls begangenen Sitrafbandlungeii naehzu 
forschen und schliesslich einzelne verdächtige, oder 
unter Polizeiaufsicht gestellte Individuen zu beolnich-

l'o'ilenktinzlei.

teil. hezw. die ihnen zu Last fallenden Handlungen 
festzu st eilen. Den (»egenstand jeglicher bei ihnen 
erstatteter Anzeige haben sie, sofort auszuforscheu. 
wichtigere Fälle sind auch sogleich, also noch vor 
Aufnahme der Nachforschungen, dem Postenkomman­
danten zu melden. "Der Streifdienst muss sowohl bei 
Tag wie bei Nacht, in gutem oder schlechten Wetter, 
an Feiertagen oder Werktagen stets mit der gleichen 
Intensität versehen werden.

•H



Die in Dienst befindlichen Patrouillen hat der 
Postenkomniaiulant aut grösseren Posten mit
seinem Stellvertreter geteilt — monatlich sechs bis 
achtmal zu kontrollieren. Diese Kontrolle geschieht 
auf die Art. dass der Postenkommandant die Patrouille 
hei irgendeiner Gemeinde oder einem Geländeobjekt 
überrascht, ihre Haltung:, Marschzeit. Kleidung, all 
fällige dienstliche Tätigkeit usw. tiherpriit't. die er­
folgte Kontrolle in das Dionstblatt «lei- Patrouille eiu- 
merkt und sodann auf den Posten einruckt. Der 
Postenkommandant kann indessen auch. z. B., drei 
bis vier Stunden nach Abfertigung der Patrouille den 
gleichen Weg. den sie zu nehmen hat. einschlagen und 
die Patrouille kontrollieren, indem er ihr von Ge­
meinde zu Gemeinde, von einem Geländeobjekt zum 
andern, folgt. Auch steht es dem Postenkonimandan- 
ten frei, anzuordnen. dass die Patrouillen den Zeit­
punkt ihres Eintreffens an einzelnen Punkten des 
Postenbereiches in Merkbüchlein eintragen, die an 
vereinbarten Plätzen verborgen gehalten werden.

Den in Dienst stehenden Gendarmen kommen die 
folgenden Rechte zu: 1. Verhalten zur Ausweis* 
leistung. 2. Warnung, .'1. Austragung, 4. Anzeige, f>. 
Vorführung, t>. Verhaftung. 7. Hausdurchsuchung und 
Leibesvisitation, 8. Inverwahrungnahme von Gegen­
ständen. !t. Fesselung, 10. Anwendung von Zwangs­
mitteln und 11. Waffengebranch.

Anlässlich dienstlichen Auftretens nimmt die 
Patrouille das Gewehr stets „in die Balance“ . Der 
Patrouillenfiihrer erledigt die Dienstesangelegenheit, 
der zweite Gendarm aber stellt sich von der Person, der 
gegenüber die Patrouille auftritt. auf drei Schritte 
.seitwärts aut. um ihre Flucht zu verhindern oder im 
Bedarfsfälle seinem Patrouilleführer unverzüglich 
Hilfe leisten zu können. Will die Patrouille ihrem Auf­
treten besonderen Nachdruck verleihen, so nimmt sie



ihr Gewehr „fertig1“ und setzt ihrem Begehren die 
Worte „Im Namen dos Gesetzes!“ voran.

Die Gendurmoriepatrouille ist berechtigt, in den 
in der Dienstinstruction hezeichnelen Fällen jeder­
mann vorzuführen oder zu verhaften. Zwischen Vor­
führung und Verhaftung ist strenge zu unterscheiden. 
Der Vorzuführende darf nicht gefesselt, mit gepflanz­
tem Bajonette geleitet, gegen ihn darf im Falle der

Mannschnftszimmer auf dem Posten

Flucht nicht von der Waffe gebrauch gemacht werden; 
allgemein also ist es verboten, seine persönliche Frei­
heit in grösserem Masse zu beschränken, als dies unum­
gänglich notwendig erscheint. Im Sinne der Instruk 
lion sind jene Personen „vorzuführen“, die nicht 
Übeltäter sind, oder von denen es noch nicht sicher­
steht, dass sie es wären. (Z. B. Vor Gericht nicht 
erschienene Zeugen. Personen, die sich nicht auszuwei­
sen vermögen, oder die im Besitze von Gegenständen



sind, hinsichtlich deren begründeter V erdacht vor­
liegt, dass sie unreelltmassig- besessen oder gebrauch! 
wurden, misw.)

Die Verhaftung ist eine strengere Massregel, als 
die Vorführung, denn die persönliche Freiheit des \ er­
härteten muss in vollem Masse eiugeschränkt werden. 
Fesseln können ihm angelegt wer d u , wenn: at sein 
Widerstand nicht anders gebrochen, oder sein wider­
spenstiges Verhalten anders nicht gezähmt werden 
kann, b) wenn der Betreffende gegen den Gendarmen 
gewalttätig angreifend vorgegangeu ist. oder gefähr­
liche Drohungen ausgestossen li it. e.) wenn seine 
Flucht, oder seine Befreiung durch andere zu befürch­
ten ist. und <1) wenn er seines Seelenzusta jules wegen 
unschädlich gemacht werden muss, um seine eigene 
oder die Sicherheit anderer zu schützen.

Es ist d» m tätendarmen strenge verboten, wen im­
mer tätlich zu insultieren. Jede Insulte zieht das mili- 
I ärgert chtliohe Verfahren nach sich. Ausnahmsweise, 
besonders in solchen Fällen, wenn dies zur Rettung 
des Lebens oder zum Schutze der körperlichen Sicher­
heit einer dritten Person sofort notwendig erscheint, 
ferner bei Raufhändeln, wenn die Raufenden nicht an­
ders von einander getrennt werden können, ist es ge­
stattet, den Kolben des Karabiners oder den Säbel­
griff zum Schlage oder zum Stoss zu benützen. Sonst 
dar! der Gendarm seine Waffen nur entsprechend 
ihrer Bestimmung. nach militärischer Art, ge­
brauchen.

Der in Dienst stehende Gendarm ist rrri>flichlrl. 
von seiner Waffe gegen jedermann Gebrauch zu ma­
chen, in den folgenden Fällen:

1. Wenn er von jemand tätlich angegriffen oder mit 
einem Angriff gefährlich bedroht wird.

2. Wenn das Leben, die körperliche Gesundheit, 
persönliche Freiheit oder das Vermögen anderer un­



mittelbar, unrechtmässig und schwer bedroht erscheint 
und anders nicht beschützt werden kann.

3. Wenn eine bewaffnete Person, die der Gendarm 
zu verhaften hat, seine Waffe trotz Drohung mit dem 
Waffengebraneh nicht weglegt oder sich weigert, aus 
gedeckter Lage hervorzutreten.

4. Wenn ihn jemand hei dienstlicher Verrichtung 
trotz \ndrohnng des Waffengehranehes tätlich behin-

l r dlerrich! nuf dem PoHlrn.

dort und der Widerstand nicht anders gebrochen wer­
den kann.

Wenn der verhaftete oder zu verhaftende Übel­
täter flüchtet, trotz des die Drohung mit dem W affen- 
gebrauch enthaltenden Anrufes nicht stehen Ideibt und 
zu seiner Aufhaltung kein anderes Mittel vorhan­
den ist.

ti. Wenn eine. Volksmenge, deren Zerstreuung an



geordnet wurde oder im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit notwendig erscheint, trotz der Aufforde­
rung. sich zu zerstreuen, und der Androhung des 
Waffen gebrauch es sich nicht zerstreut und ihre Zer­
streuung nicht anders möglich ist.

7. Wenn sich jemand unter aussergewöhnlicheii 
Verhältnissen verdächtig macht und auf einen Anrul 
ohne befriedigende Antwort davonläuft.

Ferner an der Laudesgrenze und entlang der 
selben:

s. Wenn auf ausserhalb von Ortschaften führen­
den Nebenwegen nachts — mit Waren oder anderem 
Gepäck auch bei 'läge — drei oder mehr Personen 
trotz Androhung des Waffengebrauehes nicht stellen 
bleiben, sondern einzeln oder allesamt die Flucht 
ergreifen und nicht anders aufgehalten werden können.

9. Wenn am eigenen Ufer oder in dessen Nähe — 
mit gedeckten oder beladenen Wasserfahrzeugen auch 
untertags - verdächtige Personen angetroffen werden 
und diese trotz des zweimaligen, mit Androhung des 
Waffen gebrauche» verbundenen Anrufes nicht stehen 
bleiben, bzw. nicht unzweifelhafte Beweise ihrer Ab­
sicht. stehen zu bleiben, geben, sondern einzeln oder 
allesamt zu fliehen bestrebt sind.

Mit Ausnahme der Fälle 1 und (» darf von der 
Schusswaffe nur dann Gebrauch gemacht werden, 
wenn der Schuss das Lehen unschuldiger Personen 
nieht gefährdet. Der Waffen gebrauch ist nur solange 
berechtigt, bis er seinen Zweck erfüllt hat. zu Vergel- 
tuugszwecken darf von der Waffe also kein Gebrauch 
gemacht werden. Die Notwendigkeit des Waffenge- 
bruuehes muss reiflich bedacht werden, wenn sie indes­
sen vor liegt, so ist Energie zu bezeugen. Leichte Stiche 
mit dem Bajonnet, schwache Hiebe mit dem Sabel, 
schiessen ohne zu zielen, oder nur um zu schrecken, 
sind verboten. Wegen unberechtigten Waffengebrauehes



wird der Gendarm vom Honvédgericht zur Verant­
wortung gezogen.

Jeder erfolgte Waffengebraucli ist unverzüglich 
dem Distriktskommando zu melden, welches dafür 
Sorge 1 rügt, dass der Fall an Ort und Stelle durch 
einen Auditor oder einen Offizier untersucht werde. 
Nach Einlangcn der Schriften dieser Untersuchung be­
findet eine beim Distriktskonimaudo zusammentretende

llnp/iart mich der Besicht iqnny auf dem Posten

Kommission, bestehend aus einem Stabs- und zwei 
Oberofizieren, auf Grund des Vortrages eines Auditors 
darüber, ob der Gendarm von seiner Waffe im Sinne 
der Diensvorschrift gerechtfertigter weise Gebrauch 
gemacht hat, oder nicht. Dieser Befund der Kommis­
sion wird in der Form eines Antrages dem Distrikts­
kommandanten unterbreitet, der kraft seiner Rechte 
als zuständiger Kommandant die Entscheidung fällt.



oh der betreffende Gendarm unter militärgeriehtliehes 
Verfahren gefitclH werden soll, oder nicht. Hat die 
Kommission die UnreehtranBsigkeit des Waffengebrau- 
dies festgestellt, so wird das mililärgeriehtliche Ver­
fahren auf jeden Fall eingelettet, während in der Regel 
jedes \ erfahren unterbleibt, wenn der Befund an! 
rechtmässigen Waffengebraueh lautet.

Zweck der regelmässigen Abstreifung des Posten­
bereiches ist. Strafhandlungeu vorzubeugen, d. h. der 
Präventivdienst. Dem gleichen Ziel dient die Beobach­
tung und die Verwendung sogenannter „Koniidenten“.

Die Beobachtung erfolgt gewöhnlich aus dem Vor 
pass. Der Postenkommandant kann der in Dienst 
gehenden oder einer allenfalls eigens zu diesem Zweck 
auszusendenden Patrouille den Auftrag gehen, an ge­
wissen Punkten, wie Kreuzwegen, einsamen Pfaden, in 
der Nähe der Behausung verdächtiger Personen u. dgl. 
für eine oder mehrere Stunden Vorpass zu Halten. Diese 
Art der Belauerung wird in der Regel nur zur 
Beobachtung der konkreter Straftaten Verdächtigten 
oder zur Verhinderung und Aufklärung hartnäckig 
sich wiederholender Verbrechen angewendet. Der Dienst 
auf Vorpass ist, besonders hei ungünstiger Witterung 
und längerer Dauer, ziemlich ermüdend.

Jeder Posten muss übel* Individuen verfügen, von 
denen er vertrauliche Informationen erhält. Diese 
Leute erhalten im Falle erfolgreicher Tätigkeit auch 
eine gewisse Entlohnung. Der Name dieser „Konfiden­
ten“ darf ohne ihre Zustimmung mit Ausnahme von 
(lendarmerievorgesetzten niemand, also auch dem Be­
richt.' und den Behörden nicht, genannt werden. Eine 
Enthebung von dieser Geheimhaltungspflicht gibt cs 
nicht.

Die Gendanneriepatrouilllen führen den Ausfor- 
schungsdienst immer in Uniform. In den rechtlichen 
und taktischen Kenntnissen im Ausforsehungsdiensl
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wird die Geudarmeriemannschaft in den Schulen und 
auf dem Posten mit besonderer Sorgfalt ausgebildet, 
was zur Folge hat., dass die Zahl der unaufgeklärt 
bleibenden Fälle ungemein gering ist. Besonders wird 
darauf hingearbeitet, dass die Ambition der Gendar- 
merienmnnsehaft für die Aufklärung von Strafhand­
lungen geweckt werde, und dies erfolgt dadurch, dass 
unausgeforscht bleibende Fälle als für den W ei t und 
die Verwendbarkeit des Postens und des einzelnen 
Gendarmen ungünstige Umstände gehandhaht und 
evident gehalten werden. Im Ausforschungsdienst ist 
die Gendarmeriepatrouille weder hinsichtlich ihrer 
Bewegungsfreiheit, noch zeitlich beschränkt. Zu in 
Zwecke der Ausforschung können sie sich im ganzen 
Lande frei bewegen, nur in Städten ist es ihnen ver­
boten, Erkundungen ausser bei Anwesenheit von 
Polizeiorganen durchzuführen. Etwa 40—50 vom Hun­
dert der Gendarmeriemannschaft sind im Ausfor- 
sehungsdien.st vorzüglich verwendbar.

Nach Abschluss der Ausforschungsarbeit verfasst 
der an ihr beteiligte Patrouillenführer die an die 
Staatanwaltschaft oder das Gericht adressierte Anzeige 
über den betreffenden Straffall und reicht sie beim 
Postenkommamianten ein. Dieser überprüft das Kon­
zept, bessert es aus. unterfertigt es, und eine Rein­
schrift davon wird sodann als Anzeige des Postens, 
mit der Unterschrift des Postenkommandanten, an die 
zuständige Behörde (»der Gerichtsstelle gesendet.

Die Anzeige ist nach Anschriften zu gliedern, u. 
zw.: Unter (Irundlage des Verfahrens ist anzuführen, 
was den Anstoss zur Einleitung des Ausforschungsver- 
fahrens durch die Gendarmerie gegeben hatte (An­
zeige, Betreten bei frischer Tat, Aufforderung, ver­
trauliche Kenntnisnahme u. s. w.). Unter dem Titel 
,.dcr Geschädigte" ist zu beschreiben, in welcher Art 
der Geschädigte (wenn ein solcher vorhanden ist) den
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Fall angemeldet hat. Unter „der Verdächtigte“ sind 
die Aussagen des Verdächtigten, unter „Zeugen“ jene 
der Zeugen in dritter Person aufzunehinen, in direkter 
Rede nur dann, wenn wörtliche Wiedergabe notwendig 
ist. Unter ..Anmerkung“ sind zu behandeln: a) jene 
Umstände und Beweise, die im Verlaufe der Ausfor­
schung Bestätigung gefunden haben, in den Aussagen

A bfertigung einer Patrouille zu Fuss.

der vom Gendarmen verhörten Personen jedoch nicht 
enthalten sind, b) die allfällige persönliche Ansicht des 
Gendarmen, c) die im Verlaufe der Ausforschungen 
von Seiten des Gendarmen erfolgten Eingriffe in per­
sönliche Rechte mit Beziehung auf jene Punkte der 
Dienstinstruktion, in deren Sinn diese Massnahmen 
getroffen wurden, und schliesslich d ) die Rechtferti-
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gimg dessen, wenn im Verlaufe der Erhebungen von 
dem vor ge sehr! ebenen Verfahren aus zwingenden I r- 
sachen abgewiclien werden musste. Als „Schuldzeichen 
sind die in Verwahrung genommene eorpora delicti 
aufzuzühleii. und endlich unter der Anschrift „Ausge­
forscht durch:'1 anzuführen, welche Gendarmen die 
Ausforschung durchgeführt haben, und welche Per­
sonen bei der Ausforschung bzw. bei den einzelnen 
Erhebungsakten als bürgerliche Vertrauensmänner 
anwesend waren. Protokolle darf die Gendarmerie in 
Ausforschungsaugelegeuheiten nicht aufnehmen.

Wenn die Patrouille eine Strafhandlung innerhalb 
von 24 Stunden nicht aufzuklären vermochte, so ist 
der Postenkommandant verpflichtet, sich an den Tat­
ort zu begehen und die Nachforschungen zu überneh­
men oder sogenannte Ergänzungsergebungen anzu­
ordnen. Die Akten unausgeforschter Fälle dürfen 
nicht ad acta gelegt werden, solange diese nicht auf­
geklärt wurden oder verjährt sind. Zur Leitung der 
Ausforschung wichtigerer oder grösser angelegter 
St raff alle hat der Zugskommandant auszurücken.

In Orten oder Gegenden, wo die Zahl der für die 
öffentliche Sicherheit gefährlichen Elemente iiberhand- 
uimnit, pflegt die Gendarmerie Razzien vorzunehmen. 
Razzien werden stets mit grösserem Aufgebot (we­
nigstens St) bis 100 Gendarmen) durchgeführt. Diese 
Gendarmeriekraft wird auf Patrouillen aufgeteilt, die 
das zu durchforschende Gebiet überraschend einkreisen 
und durchsuchen. Aufgabe der an der Razzia beteilig­
ten Streifpatrovillev ist. konzentrisch nach den Regeln 
der Streifung vorzugehen und das Gebiet zu durch­
suchen. Sperr Patrouillen überwachen gleichzeitig die 
zum und vom zu durchforschenden Gebiete führenden 
Wege, Bahninspektionspatrouillen die vorhandenen 
Eisenbahnstationen. An verschiedene Punkte sind 
Gefangenen Übernahmspatrouillen zu entsenden, welche
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die von den Streifpatrouillen verhafteten Gefangenen 
übernehmen und weitereskortieren, damit die Streif- 
patrouillcn ihren Dienst wegen der vorgenommeuen 
Verhaftungen nicht für längere Zeit zu unterbrechen 
gezwungen seien. Auf je 4—5 Patrouillen hat eine aus 
Unteroffizieren bestehende Kon troll patrouille zu ent­
fallen. Die Razzia wird jedesmal von einem Offizier 
geleitet

Ahfertiynny einer berufenen Patrouille.

Mit dein Aufbietungsrecht sind gegenüber der 
Gendarmerie nur die Gerichte und die in der Dieust- 
instruktion einzeln aufgezählten Behörden ausgestattet. 
Zivilbehörden können nur Posten und Mannschafts­
personen aufbieten. Für das Substrat des Aufgebotes 
ist die erlassende Behörde, für die Durchführung der
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Aufgabe die Gendarmerie verantwortlich. Für die 
Durchführung der Aufgabe kann die aut bietende 
Behörde keine Verschreibungen machen, da die Gen­
darmerie dem Aufgebot ausschliesslich nach den Be­
stimmungen der Dienstvorschrift entsprechen darf. 
Eine Ausnahme bildet die kön. ung. Staatsanwalt­
schaft, ferner die Polizeibehörde erster Instanz (Ober­
stuhlrichter, Polizeistadthauptmann), die beim A uf­
gebot zur Ausforschung von Straftaten auch die Art 
der Durchführung vorschreiben und sie bezüglich auch 
in jedem Stadium der Erhebungen Weisungen ertei­
len darf.

Der Gendarm ist gehalten, Behörden und behörd­
lichen Personen stets mit der gebührenden Achtung zu 
begegnen; andererseits ist es auch den Behörden zur 
Pflicht gemacht, das Ansehen der Gendarmerie unter 
allen Umständen zu wahren. Es ist niemandem gestat­
tet, dem Gendarmen gegenüber sich Grobheiten zu er­
lauben, ihm Zurechtweisungen zu erteilen oder sich in 
einer Weise zu benehmen, die das Ansehen der Gen­
darmerie verletzen wurde. Die gleichen Gesichtspunkte 
gelten auch bei der Verfassung der Aufbietungs­
schrift Wenn der Postenkomma miaut oder die 
Patrouille Bedenken hegt, ob die vom Aufgebot gefor­
derte Dienstleitung Aufgabe der Gendarmerie ist. so 
ist das Aufbietungsschreiben, bevor ihm entsprochen 
würde, dem Flügelkommando vorzulegen, welches 
darüber entscheidet, ob der Posten dem Aufgebot zu 
genügen hat, oder nicht. Diese Entscheidung des Flü- 
gelkommandaten wird vom Distriktskommando in allen 
Fällen, also auch dann überprüft, wenn gegen sie 
keine formelle Beschwerde erhoben wurde. Bloss wegen 
ihrer Form zu beanstandende Aufbietungsschreiben 
sind erst nach erfolgter Entsprechung vorzulegen. Mit 
Rücksicht darauf, dass die Gendarmeriemannschaft 
nur ihren eigenen A orgesetzten untergeordnet ist, ha-



Patrouille zu Fass auf dem Dienstgange.



ben sich die Behörden, wenn sie gegen einen Posten 
oder gegen die Haltung eines Gendarmen Klage führen 
wollen, an den befehlführenden Gendarmerieoffizier zu 
wenden.

Behörden und behördliche Personen können die 
Gendarmerie auch als Brachialgewalt in Anspruch 
nehmen: u) zum Schutzi* der Behörden, Gerichts- und 
in amtlicher Eigenschaft vorgehenden behördlichen 
Personen; b) zur Sicherung der Durchführung gesetz­
licher Verfügungen der Gerichte, Behörden oder deren 
amtlicher Abgesandten; c) zur bewaffneten Unter­
stützung von militärischen, Sicherheit«- und anderen 
auf gesetzlicher Grundlage stehenden bewaffneten 
Korps oder Organen bei der Erfüllung ihres Berufes.

Die Tätigkeit des Gendarmen hat sich bei solchen 
Gelegenheiten ausschliesslich auf die Gewährung be­
waffneten Schutzes zu beschränken; an dem amtlichen 
\ erfahren darf er also nicht teilnehmen. Eine Beurtei­
lung der Rechtmässigkeit des amtlichen Verfahrens — 
für welches eine Verantwortung bloss die verfahrende 
Amtsperson trifft — steht der Gendarmerie in der Re­
gel nicht zu. Wenn indessen die Ungesetzlichkeit oder 
l nkorrektheit des Vorgehens der Amtsperson offen­
kundig ist, so steht es der Gendarmerie frei, die Unter­
stützung des ungesetzlichen Verfahrens einzustellen.

Die Gendarmerie kann auch als Bedeckung von 
aerartschen und Privattransporten in Anspruch ge­
nommen werden. Die Begleitpatrouille besteht in sol­
chen Fällen aus zwei Mann, welche den Transport auf 
einem besonderen Beförderungsmittel zu begleiten ha­
ben. Bei Eisenbalmfahrten kann keine Trnnsporthe- 
derkling in Anspruch genommen werden. Für die 
Transportbedeckung hat der Anspruchnehmer die in 
der Gebühren Vorschrift dafür bestimmte Zulage beim 
Postenkommando zu erlegen.
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Der zur Gendarmerie au {genommene Rekrut ge­
laugt nach seiner Vereidigung in die Gen darin erie- 
seliule. Tn den Gendarmerieschulen beginnt mit jedem 
Monat ein neuer Ausbildungskurs, und die Entschei­
dung, in welche Gendarmerieschule in irgendeinem 
Monat die Distrikte ihre Rekruten zu schicken haben, 
fällt dem Generalinspektor zu.

Der Rekrut erhält im ersten Jahre ausschliesslich 
praktische Ausbildung. Um mit der Gendarmerieausbil­
dung eines Mannes, der keinen Militärdienst geleistet 
bat. beginnen zu können, benötigt er nämlich Elemen­
tarkenntnisse, auf Grund deren er einzeln oder im ge­
schlossenen Verbände verwendbar sei, mit seiner Waffe 
umzngehen weiss und auch moralisch jene Grundlagen 
erhält, welche dem Rekruten bisher durch den Militär­
dienst vermittelt wurden. Diese Vorausbildung wurde 
notwendig, weil der Friedensvertrag von Trianon den 
Stand der kön. ung. Ronvéd auf ein Mindestmass 
herabgesetzt hat und die Gendarmerie solcherart nicht 
in der Lage ist, — wie vor dem Kriege — sich aus­
schliesslich aus militärisch ausgebildeten Männern zu 
ergänzen.

Nach der einjährigen Vorausbildung wird der 
Probegen dann für zwei Monate bei einem Posten ein­
geteilt, um sich die Grundbegriffe des Sicherheitsdiens­
tes anzueignen und eine Basis dafür zu erhalten, dass

Ausbildung und Beförderung.



seine teoretiscbe Ausbildung erfolgreich begonnen 
werden könne.

Nach dem zweimonatigen Dienst auf dem Posten 
gelangt der Probegendarm in die gleiche Schule zu­
rück. in der er die Vorausbildung mitgemacht hat und 
nun in einem sechsmonatigen Kurs in den teoretischen 
Kenntnissen gründlichen Unterricht erhält. Lehrstoff

B erittene Patrouille mit Diensthunden.
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des Kurses sind: 1. Organisationsvorsehrift und Dienst- 
inslruktion für die kön. ung. Gendarmerie. 2. Waffen* 
und Sehiessinstruktion, 3. Kasernvorschrift. 4. Beson­
dere Vorschriften für die berittene Gendarmerie (nur 
für die Berittenen). f>. Allgemeines bürgerliches Straf-

H adfahrerpatrouille mit Hunden.

gesetz (Verbrechen. Vergehen, Übertretungen), t>. 
Dienstreglement 1. Teil, 7. Erste Hilfeleistung, 8. Geo­
graphie (Ungarn), I). Geschichte (Ungarn), 10. Schrei­
ben, 11. Anstandslehre. 12. Rechnen, 13. Praktische Aus­
bildung im Sicherheitsdienste.



Nach Beendigung des Kurses legen die Probegen­
darmen eine kommissionelle Prüfung ab und werden 
abermals zu praktischen Dienst auf die Posten eiu- 
geteilt. Nach Ablauf der zweijährigen Probcdienst- 
leistung verfassen die Posten- und t lugelkoinman- 
danten einen an die Distriktskommandanten gericlite- 
teten Antrag, in dem sie sich über die Eignung des 
Probegen dar men für den Gendarmeriedienst ausspre­
chen und seine definitive Anstellung beantragen oder 
ablehnen. Wenn der Betreffende während der Probe- 
dieustleistung nicht entsprochen hat, so wird er abgo- 
rÜBtet, im Gegenfalle definitiv angestellt und vom 
Distriktskommando zum Gendarmen befördert. Die 
Charge des Gendarmen entspricht der jenem des 
Hon véd zu gsf ii h rers.

Die auf dem Posten eingeteilten Gendarmen werden 
neben Verseilung des Sicherheitsdienstes monatlich in 
40 bis 50 Unterrichtsstunden durch den Postenkomman- 
danten weitergeschult. Den Lehrstoff dieser Schulung 
auf dem Posten — der bedeutend grösser ist, als jener 
der Ausbildung des Probegendarmen — setzt der Geno- 
ralinspektor fest; den Unterrichtsgang überwach! 
der Flügelkommandant. Besondere Sorgfalt wird der 
praktischen Ausbildung der Gendarrnerieniannschaft 
zugewendet, der Schulung im Ausforschungsdienst, so­
wie darauf, dass die Mannschaft zur kainpfmässigen 
Lösung von Aufgaben des Brachialdienstes auch selbst­
ständig geeignet sei. Die im Auslande und auch in Un­
garn gemachten Erfahrungen beweisen nämlich, dass 
die Gendarmerie unter den heutigen Verhältnissen 
auch im Friedensdienst darauf vorbereitet sein muss, 
grössere und selbst bewaffnete und faehgemäss ge­
führte Massen niederzukämpfen, was besondere Bedeu­
tung dadurch erhält, dass auch die hei der Honvéd 
fehlende Braehialmacht durch die Gendarmerie ersetzt 
werden muss.
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Jeder auf dem Posten eingeteilte Gendarm hat 
wöchentlich eine schriftliche Aufgabe zu lösen. Gegen­
stand solcher Arbeiten sind stylistisehe Übungen, Kri­
minaltaktik, Geländelehre, Rechnen. Geschichte und 
Themen de« Strafgesetzes.

Verhaltung zur Ausweudeistung.

Zur Weiterbildung der auf dem Posten eingeteilten 
Mannschaft wirken an den Geudarmerieschulen drei­
monatige Wiederholungskurse, an welche der Gendarm 
durchschnittlich in jedem dritten Jahre kommandiert 
wird. Diese Kurse sind nicht nur aus Ausbildung«-, 
sondern auch aus Pisziplinarrücksichten notwendig.
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Die berittene Mannschaft wird l>ei diesen Gelegenhei­
ten auch im Reiten fortgebildet.

Der junge Gendarm wird nach seiner Einteilung 
auf den Posten grundsätzlich nur als zweiter Gendarm 
verwendet, bis er den Patrouillenführerkurs absolviert 
hat. Der Patrouillenführerkurs dauert fünf Monate, 
sein Lehrstoff ist umfangreicher als der Unterrichts­
stoff der PosteUsehulung.

Nach drei, in der Charge eines Gendarmen 
verbrachten Jahren, also im sechsten Dienstjahre, 
wird der Gendarm, wenn er in jeder Beziehung ent­
spricht und den Patrouillenführerkurs erfolgreich 
absolviert hat, vom Pistriktskominando zum W acht­
meister. nach dem 8.. also im 9. Jahre, zimi Stabs- 
waeht meist er ernannt und in der Folge als PatroniUcn- 
f(ihrer verwendet. Der Gendarm, der eine höhere, die 
Charge eines Offizierssl eil Vertreters, zu erreichen 
wünscht, hat eine Unteroffiziersprüfung abzulegen. 
Ohne die Unteroffiziersprüfling kann er nicht höher 
als bis zum Stabswachtmeister vorrücken.

Der Unteroffizierskurs dauert ein Jahr lang. An 
sie werden auf Grundlage der Befürwortung sämt­
licher Vorgesetzten Konimauden nur die hervorra­
gendsten Mannschaftspersonen kommandiert. Lehr- 
tloff des Unteroffizierskurses sind: 1. Organisations- 
vUrschrift und Dienstinstruktion, 2. Allgemeine Dien­
stesbestimmungen. 3. Gebühren Vorschrift, 4. Ökono­
misch-administrative Vorschrift für die Posten, 5. 
Geschäftsordnung und Gesehäftsstyl, (i. Bekleidungs­
vorschrift, 7. Kasernenvorsehrift, 8. Waffen- und 
Schicssinstruklion. 9. Besondere Vorschriften für die 
berittenen Gendarmen. 1 0 . Pferdewesen (9. und 1 0 . mir 
hir die Berittenen). 11. Allgemeines bürgerliches Straf 
gesetz 12. Dienstreglement I. Teil, 13. die den Gendar- 
menedienst betreffenden Gesetze und Verordnungen. 
• 4. Wirtschaftsführung der Posten, 15. Sporttheorie
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und praktischer Sport, 16. Kriminaltaktik, 17. Vorschrift 
für den Assistenzdienst, 18. Geländelehre, 19. Militär­
straf besetz. 20. Verfassungslehre, Organisation iler Ge- 
richte und der politischen Behörden, 21. Praktische 
Unterricht sichre, 22. Exerzierreglement und Ausbil­
dungsdienst, 23. Gesundheitslehre, 24. Anstandslehre, 
25. Rechnen, 26. Geschichte (Europa im allgemeinen).

SchUrssen eine* Gefangenen.

27. Geographie (Europa im allgemeinen) und 28. Säbel­
fechten.

Nach erfogreicher Absolvierung des Unteroffiziers­
kurses wird der Gendarm zum Offiziers stellvertret er 
befördert und zum Post e.nkommandant Stellvertreter 
ernannt. Nach zwei bis drei Jahren Dienstes in dieser 
Einteilung erfolgt nach Massgabe der freiwerdenden 
Posten seine Beförderung zum Postenkonimandanten.
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wozu 1*1* jedoch eine wenigstens 10-jährige Dienst­
leistung bei der Gendarmerie aufweisen muss.

Die hervorragendsten Postenkonunandanten kön­
nen mit der Zeit (nach 10 bis 12 jähriger Dienstlei­
stung als Postenkoinmandaiiten) zu Zugskonimandan- 
tni vorrücken. Die hiezu geeigneten Postenkomrnan- 
danten werden für die Dauer einer einjährigen Probe­
dienstleistung mit der Führung eines Zugskomman- 
dos betraut und haben in dieser Zeit den Erweis zu 
liefern, dass sie die Fähigkeit zur Führung dieses 
kommundos besitzen. Die Aspiranten sind nach ein­
jähriger Probedienstleistung ohne Mitmnclmng eines 
Kurses verpflichtet, eine Zugskommandantenprüfung 
abzulegen, deren Gegenstand ausser allen für die Gen­
darmeriemannschaft vorgeschriebenen Kenntnissen 
überdies dem Bereiche der allgemeinen Intelligenz 
entnommen wird. Die Zugskommandanten werden zu 
Unterleutnants ernannt. Mannschaftspersonen können 
ohne Nachweis der für Offiziere vorgeschriebenen 
Schulbildung (Absolvierung der Militärakademie) höher 
als bis zur Charge des Unterleutnants nicht vorrücken.

Die berittene Mannschaft wird nach der zweijähri­
gen Ausbildung als Probegendamien zu Fuss für ein 
Jahr an eine berittene Unterabteilung kommandiert, wo 
sie in der Hauptsache im Reiten ausgebildet wird. Ihre 
Ausbildung dauert also drei Jahre lang.

In der Ausbildung und Führung von Diensthunden 
wird die Mannschaft in. drei bis fünf Monate währen- 
diMi Kursen bei der Gendarmeriehundekolonie unter­
wiesen. Die Hunde liefert in der Regel das Aerar. aber 
es steht dem Gendarmen frei, mit Bewilligung des Dis­
triktskommandos einen eigenen Hund auszubilden. Im 
Dienste dürfen nur au «gebildete und geprüfte Hunde 
\ er Wendung finden.

Die Ausbildung der Gendarmerieoffiziere erfolgt in 
Geudarmerieoffizierskursen in Budapest. Die erste Au*-



bildung «lauert sechs Monate lau«-, und an diesen Kur­
sen tragen die hervorragendsten Fachleute vor. Nach 
Absolvierung dieses ersten Kurses werden dessen Hörer 
für drei Monate bei einem Posten eingeteilt, um dessen 
praktischen Dienst kennen zu lernen. Die Offiziere ha­
ben die Streifungen der Patrouillen mitzurnachen, ohne

G elcitung gefährlicher Verbrecher.

indessen an deren Dienst tätigen Anteil zu nehmen. 
Vom Posten gelangen sie zur Probedienstleistung bei 
den FLügelkommanden, wonach sie — nach Ablauf ei­
nes Jahres — eine Gendarmeriefachprii fang abzulegen 
haben, der ihre definitive Aufnahme zur Gendarmerie 
folirt.

Für die bereits übernommenen Gendarmerieoffiziere 
wirken in Budapest Fortbildungskurse, die jeder Offi-



zier absolvieren muss. Ausser diesen ordentlichen Lehr­
kursen kann nach Bedarf der Generalinspektor mit 
Genehmigung des Ministers des Innern auch die A uf­
stellung anderer Fachkurse anordnen.

Bei der Budapester berittenen Unterabteilung be­
steht ständig ein sechsmonatiger Fortbildungskurs im 
Reiten für Offiziere.

Die Beförderung der Offiziere geschieht — Eignung 
vorausgesetzt — selbsttätig. Die Wartezeit in den ein­
zelnen Rangklassen ist bei normaler Vorrückung: 
Oberleutnant 10 Jahre, Rittmeister 10 Jahre, Major 5 
Jahre, Oberstleutnant 5 Jahre, Oberst 5 Jahre.

68



Verschiedene Verfügungen.

Gendarmerie mul Staatspolizei sind von einander 
organisch vollkommen unabhängig. In den Städten 
werden die polizeibehördliohen Agenden nicht von 
Oberstuhlrichtern, sondern von den Stadthauptmann- 
schaften der Staatspolizei versehen, während für den 
exekutiven Polizeidienst in der Regel Polizeimann­
schaft verwendet wird. In einzelnen Städten versieht je ­
doch. wie bereits erwähnt, den exekutiven Dienst nicht 
Polizeimannschaft, sondern die Gendarmerie. In solchen 
Orten treten die Gendarmerieposten und die Gendar- 
meriemannschaft den Polizeibehörden gegenüber in das 
gleiche Verhältnis, wie anderenorts zum Oberstuhl­
richter. d. h. die Posten sind verpflichtet, den Auffor­
derungen der Polizeibehörde nachzukommen, sie bleiben 
jedoch in anderen (z. B. personellen, disziplinären und 
Ausbildung!«-) Belangen auch in diesen Orten aus­
schliesslich ihren Gendarmerievorgesetzten untergeord­
net. Die Ausforschungsarbeit leistet grundsätzlich die 
Gendarmerie, im Falle grösserer und wichtigerer Straf­
bandlungen stellt es jedoch dem Leiter der Polizeibe­
hörde frei, zur Unterstützung der Gendarmerie auch 
Detektive der Staatspolizei in Anspruch zu nehmen. 
Die Gendarmerie übergibt an solchen Orten die verhaf­
teten Personen der Polizei, an die auch die Anzeigen 
geleitet werden. Die Polizeibehörden geben Gefangene 
und Akten sodann an die Gerichtsbehörden oder die
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Staatsanwaltschaft weiter. Wurde in solchen Orten die 
Gendarmerie unmittelbar von einer Gerichtsstelle oder 
der Staatsanwaltschaft aufgeboten, so erstattet sie 
ihre Meldungen auch unmittelbar diesen Behörden. 
Zwischen der Gendarmerie und den uniformierten Mit­
gliedern der Staatspolizei besteht die Verpflichtung der 
gegenseitigen Ehrenbezeugung, die Angehörigen der 
beiden Körperschaften stehen jedoch zu einander in 
keinem Über- oder Unterördnungverliällnis.

Die Vorgesetzten sind verpflichtet, die Gendarme- 
rieposten regelmässig und nach den Bestimmungen ei­
ner besonderen Vorschrift, der Besieh l igunys cor sch rift, 
zu besichtigen. Der Zugskommandant hat dreimonatlich 
jeden einzelnen seiner Posten wenigstens dreimal und 
höchstens fünfmal aufzusuoken, nach Möglichkeit üher­
ruschend. Gelegentlich solcher Besichtigungen ist er 
gehalten, die allgemeine Kasernordnung zu überwa­
chen, sieh mit der Schulung, den Übungen, der Beklei­
dung der Mannschaft usw. zu befassen, im Aussen­
dienst befindliche Patrouillen zu kontrollieren u. a. m. 
Der Zugskommandant ist verpflichtet, in jeder Ge­
meinde und nach Möglichkeit auch bei jedem Geländc- 
objekt seines Bereiches jährlich wenigstens einmal zu 
erscheinen.

Der Flügelkommandaut hält jährlich zweimal, und 
zwar im Frühjahr und im Herbst, auf seinen Posten 
regelrechte Besichtigungen ab. Bei sich bietenden Ge­
legenheiten. in Verbindung mit verschiedenen Dienstes­
obliegenheiten usw.. überrascht er sie jedoch auch ö f­
ter. Anlässlich einer Besichtigung hat der Flügelkom­
mandant auf jedem Posten 36 Stunden zu verbringen. 
Seine Besichtigung geht ins einzelne und erstreck! sich 
sowohl auf die Überprüfung der allgemeinen Ordnung 
aut dem Posten, wie auf die Übungen und die Schulung
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der Mannschaft, eine Kanzleivisite, die Kontrolle des 
allgemeinen Wirkens der Gendarmerie usw.

Der Fitigelkomm and aut sowie sämtliche höheren 
OlTizierskornmaudanten sind verpflichtet, anlässlich 
ihrer Besichtigungen die Leiter der Gerichtsstellen und 
Verwaltung»- (Polizei-) Behörden a n  (zusuchen und zu

Augenscheinnahme cm Tatorte.

befragen, ob sie mit der Tätigkeit der Gendarmerie zu­
frieden sind. Ebenso ist es eine Pflicht, in geeigneter 
uncl rücksichtsvoller Weise sich im Kreise der Bevöl­
kerung dafür zu interessieren, welchen Rufes der Pos­
ten und dessen Mannschaft sich erfreut. Die geringste 
konkrete Klage wird sogleich streng untersucht, und 
wenn den Posten oder eines seiner Mitglieder dabei ein 
Verschulden trifft, folgt strenge Ahndung. Diese Mass-
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nähme trägt wesentlich dazu bei, dass die Tätigkeit 
der Gendarmerie nicht nur bei den Behörden, sondern 
auch bei der Bevölkerung allgemeiner Zufriedenheit 
begegnet.

Der Abtei In ngskommandant hat alle ihm unterstell­
ten Formationen jährlich einmal zu besichtigen. Er 
verbringt auf jedem Posten 24 Stunden. Die beim Dis­
triktskommando eingeteilten Stabsoffiziere besichtigen 
jährlich einmal je eine Hälfte des Distriktes, der Dis- 
triktskonimnndnnt selbst nur die Offizierskommanden 
und in jedem Flügelbereich ein bis zwei Posten. Die 
beim Distriktskommando eingeteilten Stabsoffiziere 
und der Distriktskommandant selbst müssen unter nor­
malen Verhältnissen in zwei Tagen drei Posten besich­
tigend absolvieren. Der Generalinspektor sowie die 
ihm zugeteilten Generale inspizieren nach eigenem 
Ermessen, wobei sich die letzteren nach den vom 
Generalinspektor erhaltenen Weisungen richten. Die 
Zentralorgane werden nur vom General inspektor bezw. 
den ihm zugeteilten Generalen besichtigt.

Gendarraerieformationen können nur von Gendar­
merievorgesetzten besichtigt werden.

Der Kanzleidicnst, welcher in den letzten Jahren 
einigermassen Auswüchse aufwies und besonders die 
Postenkommandanten übermässig belastete, wird in 
nächster Zukunft durch eine neue Instruktion für die 
Geschäftsführung wesentlich vereinfacht werden. Die 
Posten korrespondieren mit jenen Zivilbehörden, die 
das Aufbietungsrecht besitzen, direkt, mit allen übrigen 
Behörden irn Wege des Flügelkommandos. Der Posten - 
kommandant führt den Kanzleidienst selbstständig. Der 
Posten halt den inneren und äusseren Dienst in einem 
sogenannten Monatsdienstheft evident, welches der 
Posten mit samt allen eingelaufenen und abgesendeten



Korrespondenzstücken, bezw. deren Konzepten, sowie 
den Dienstblättern Ende jedes Monats den F lügelkom ­
manden zwecks Überprüfung: im Dienstwege vorlegt. 
Der Flügelkommandant ist verpflichtet, im Verlaufe 
des nächsten Monats die gesamte Originalkorrespon­
denz aller seiner Posten aus der Zeit des abgelaufenen 
Monats zu überprüfen, die allfälligen Mängel nachho­
len zu lassen, Unterlassungen aufzuklären, mit einem 
Worte die gesamte Tätigkeit der Posten mit wacher 
Aufmerksamkeit zu verfolgen. Die Flügelkommandan­
ten werden in dieser Arbeit durch die Abteilung«- und 
Dislriktskommaudanten. teils anlässlich von Besichti­
gungen, teils durch Einforderung einzelner Akten der 
Posten, kontrolliert. •

Die Kleidung, Bewaffnung und Ausrüstung  des 
einzelnen Gendarmen unterscheidet sich wesentlich von 
jener der Polizei. Der Gendarm versieht seinen Dienst 
nämlich zumeist ausserhalb seines Stationsortes, indem 
im Sinne der Dienstinstruktion die Mindestdauer eines 
PatrouiMenganges nach Möglichkeit nicht weniger als 
IS Stunden betragen soll, in vielen, weit ausgedehnten 
Postenbereichen Patrouillierungen von 30—36 Stunden 
keine Seltenheit sind und im Ausforschungsdienste 
häufig der Fall verkommt, dass der Gendarm tagelang 
meht an seinen Stationsort zurückkehrt. Inmitten des 
temperamentvollen ungarischen Landvolkes sind ferner 
ö.e Gemlarmeriepa!rouillen nicht selten Angriffen 
ausgesetzt, zu deren Abweisung eine Pistole unter kei- 
m-n l  ...standen ausreichen würde. Aus allen diesen

•u"t ;,;v;r,,e Genda™erie i , p , ' p u s' ! '  AulsMIunK' mit einem für die damalige Zeit Vor­
l i e b e n  Karabiner ausgerüstet, zu dem ein sojrenann- 

G-dnr'nerie-Süehba.innnett gehört, eine dreisclmei 
rf.ae Waffe von beträehtlieher Länge und «berdTea auch



10 cm oberhalb des Griffes geschliffen, damit der An­
greifer, der sie anfasst, sich schneide und gezwungen 
sei. das Bajonnett loszulassen.

Ausser dem Karabiner mit Stichbajonnett ist der 
Gendarm zu Fuss auch mit einem Säbel ausgerüstet, 
der kurz, massig gekrümmt ist und eine vorzügliche 
GewichtsverteUung besitzt. Er wird an einem über der 
Kleidung geschlossenen Leibriemen getragen. Im 
Dienst wird die Bajonnetscheide an die Säbelscheide 
befestigt. Die berittene Mannschaft ist mit dem Gendar- 
raerie-Reitcrsäbel bewaffnet, der identisch ist mit dem 
in der ehemaligen öst.-ung. Armee systemisiert gewese­
nen leichten Kavalleriesäbel. Im Fussdienst schnallt 
der berittene Gendarm seinen Säbel um eine Schnalle 
höher und trägt den Kavalleriekarabiner auf Inl'ante- 
rieart geschultert.

Sowohl für die berittene wie für die Mannschaft 
zu Fuss — für die letztere ausschliesslich während des 
im Stationsorte bei Tag geleisteten Einzeldienstes — ist 
eine 7.65 mm Repetierpistole System Frommer einge­
führt. Sie ist mit einem zusammenklappbaren Metallkol­
ben System Renke ausgestattet, der an die Pistole nnge- 
sehlossen werden kann und in geöffneter Lage gestat­
tet, die Pistole nach Art eines Gewehres an die Schul­
ter anzulegen, was die Schusspräzision bedeutend er­
höht. Vorteil des Metallkolhens ist, dass er in zusam­
mengelegtem Zustand die Ausmasse der Pistole kaum 
vergrössert.

Der Gendarm trägt im Dienste stets die Patrouil­
lentasche. Bei Dienstleistungen, die Voraussicht lieh 
nicht länger als 24 Stunden währen, ist die Mitnahme 
der Patrouillentasche nicht verpflichtend. In ihr hat 
der Gendarm mit sich zu führen: die Handsehellen 
und Sehliesskette, eine 3 m lange starke Rebschnur (für 
den Pall, dass die Handschellen zur Fesselung einer
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grösseren Zahl Gefangener nicht ausreichen würden), 
in einem W  a ch sl ein w an du in soll 1 a g die notwendigen 
Drucksorten, ein Vormerkbüchlein, in dem sich die 
auf die öffentlichen Sicherheitsverhältuisse bezüglichen 
Vormerkungen befinden, eine elektrische Taschen­
laterne, ein Messband, Zündhölzchen, Kerze, Siegellack, 
ein Siegel (zur Versiegelung von Schuldzeichen), Seife, 
ein Handtuch, ein Verbandpäckchen, eine daktylosko­
pische Taschenvorrichtung (mit der vorläufig nur die 
Zugskomme ndanten und die G end a r in e r i es ch ul e n aus­
gerüstet sind), eine TaschenJupe und Lebensmittel.

Die Farbe «1er Gendarnierieuniform ist das Fehl­
braun (Khaki), das sich im Gendarmeriedienst als die 
Geeignetste erwiesen hat. Im Diensle tragen sämtliche 
Gendarmeriepersonen, also Offiziere wie Mannschaft, 
den Jägerhut mit Federbusoh. Er ist gewiss nicht die 
praktischeste Kopfbedeckung, aber so sehr zum tradi­
tionellen Wahrzeichen des ungarischen Gendarmen ge- 
worden, dass seine Abschaffung wahrscheinlich allge­
mein lebhaft bedauert würde.

Eine alte Schwierigkeit der Gendarmerie war, dass 
die auf Posten eingeteilten Gendarmen kein geeignetes 
und einheitliches Ausrüstungsstück besasscn. in das 
gelegentlich von Kommandierungen oder Konzentra­
tionen die mitzuführenden Siebensachen hätten ge­
packt werden können. Dies führte dazu, dass die Gen­
darmeriemannschaft. wenn sie für längere Zeit vom 
Posten zu scheiden hatte, ihre Sachen in verschieden­
artige Privatkoffer gepackt mit sich nahm, was nicht 
nur ungefällig aussah. sondern auch die Verwendung 
der Gendarmerie erschwerte, weil das viele schwer be­
förderliche Privatgepäck die Bewegungsfreiheit der 
Truppe behinderte. Zur Ausschaltung dieses übclstan- 
des wurde im laufenden Jahre ein sogenannter Gen* 
darmerietornieter eingeführt, mit dem vorläufig nni 
die Geiulnrmeriesehülen versehen wurden, die nach



dem vorhergesagten für die Verwendung als Brachial­
truppe in erster Linie in Betracht kommen.

Pie Vervollkommnung und Modernisierung der 
technischen Ausrüstung der Gendarmerie beschäftigt 
die Leitung ständig. Selbstverständlich sind ihr in die­
sem Bestreben von der finanziellen Lage des Landes 
und dem Friedensvertrag von Trianon Schranken ge­
zogen. So sind z. B. gegenwärtig Versuche im Zuge, 
jeden Gendarmen nach Möglichkeit mit einem Fahr­
rad. die Flügelkommandanten mit Motorrädern zu ver­
seilen. Auf dem grossen ungarischen Tiefland muss in 
den weit ausgedehnten Postenbereichen verhältnis­
mässig viel berittene Mannschaft verwendet werden, 
was bedeutende Kosten verursacht; diese Auslagen 
werden durch sukzessive Beschaffung von Fahrrädern 
wahrscheinlich vermindert werden können. Pas Motor­
rad würde den Fliiggelkommandanten überdies in die 
Lage versetzen, seine Posten häufiger und zu verschie­
deneren Zeiten zu überraschen, als es mittelst der 
Eisenbahn möglich ist.

Pas Ministerium des Innern hat die Gendarmerie 
auch mit daktyloskopischen Vorrichtungen versehen, 
um die Möglichkeit der Anwendung dieses wichtigen 
kriminalistischen Hilfmittels im Gendarmeriedienste 
zu geben.

Pie Vervollkommnung der Bewaffnung der in ge­
schlossenen Abteilungen auf tretenden Gendarmerie 
wäre vom Gesichtspunkte der öffentlichen Sicherheit 
gleichfalls wünschenswert, dies ist jedoch wegen der 
beschränkenden Bestimmungen des Friedensvertrages 
un durch fürbar, der die Art und Menge der Bewaff­
nung der Gendarmerie selbst nach Stückzahl vor­
schreibt.

Pie Versorgung der Mannschaft mit Kleidung er­
folgt nach dem sogenannten Massensystem. Für die
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Kosten der ersten Ausrüstung, sowie der jährlichen 
Auffrischung der Bekleidung jedes Gendarmen ist ein 
gewisses fixes Pauschale festgesetzt. Die Bekleidung 
wird vom Aerar beschafft, jeder Gendarm erhält zwei­
mal jährlich alle Bekleidungsartikel, deren er bedarf, 
jedoch nur bis zu einem Werte, der seiner Forderung 
an die Massekonto entspricht. W er weniger Kleidung 
anfordert, als ihm gebührt, erhält den Gegenwert der 
nicht an geforderten Sorten in Barem, wenn seine For­
derung den doppelten Betrag des jährlichen Beklei­
dungspauschales überschreitet. Bei dieser Art der Ver­
sorgung ist es das eigenste Interesse der Mannschaft, 
die ärarischen Bekleidungssorten nach Möglichkeit zu 
schonen und mit ihnen hauszuhalten. Die Sparsamkeit 
ist natürlich nur so weit gestattet, als sie nicht über­
trieben wird und die tadellose Adjustierung des Gen­
darmen ermöglicht. Aus diesem Grunde ist es auch 
vorgeschrieben, wie viel Stück der Gendarm von jeder 
Bekleidungssorte besitzen muss. Anlässlich der Abrüs­
tung bat der Gendarm seine Montursorten dem W irt­
schaftsamte einzuliefern, das sie mit einer ihrem Werte 
entsprechenden Summe ablöst. Diese sogenannten ..ge­
schätzten" Kleidungsstücke gibt das Wirtschaftsamt 
unter Anrechnung der gleichen Preise in erster Linie 
:m auszurüstende Prohegendarmen aus.•

Die auf dem Posten eingeteilte Mannschaft löst die 
I rage ihrer Verpflegung im Rahmen der sogenannten 
Gemeinwirtschaften selbst. Jeder Gendarm ist ver­
pflichtet. anlässlich seiner Aufnahme zur Gendarmerie 
einen gewissen Bruchteil seiner Bezüge in 12 Monats- 
»aten in die Gern ein Wirtschaft des Postens einzuzahlen. 
Diese Beiträge der Mannschaft (sie dürfen auf den 
Kopf nicht weniger als 120 und nicht mehr als 200 

engö betragen) bilden den Grundstock der Gemein*
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Wirtschaft des Postens. Mit diesem Vermögen wirt­
schaftet der Posten in eigener Regie, pachtet Boden­
besitz, (einen Gemüsegarten pachtet für den Posten mit 
der Kaserne das Aerar), hält Haustiere u. dgl., erzeugt 
mit einem Wort seine Lebensbedürfnisse selbst. Ein 
über die Bedürfnisse des Postens auf Gewinn berechne­
tes Wirtschaften ist verboten. Aus der Gemeinwirt­
schaft wird auch die Verköstigung der Mannschaft be­
stritten. Das Vermögen der Gemeinwirtschaft wird 
vierteljährlich, ferner jedesmal anlässlich des Aus­
scheidens eines alten oder der Aufnahme eines neuen 
Mitgliedes, kommissioneil abgeschätzt. Wenn der Anteil 
des Einzelnen hiebei sich höher als gestattet erweist, 
so wird der Überschuss unter der Mannschaft aufge­
teilt. Es liegt daher im eigenen Interesse der Mann­
schaft, sieh um die Entwicklung der Gemeinwirtsehafl 
mit möglichst grossem Eifer zu bemühen, denn je bes­
ser die Gemeinwirtschaft materiell gestellt ist. umso 
besser, billiger und reichlicher ist auch die Verkösti­
gung. und umso grösser auch der Überschuss, an dem 
jeder einzelne gelegentlich der periodischen Abschä­
tzungen beteiligt wird. Die Gemeinwirtschaft wird von 
einem Wirtschaft «füll rer geleitet, den die Mannschaft 
aus ihrem eigenen Kreise wählt. Ein zweiter Gendarm 
gilt als Kontrollor. Überdies stellt die ganze Gemein­
wirtschaft unter der Überwachung des Postenkomman­
danten. Die Absohätzungsprotokolle werden auch durch 
die Flügel- und Abteilungskommanden überprüft. Die 
Art der Führung dieser Gemeinschaften regelt eine be­
sondere Vorschrift im Einzelnen. Für die unverheira­
tete Mannschaft ist das Wohnen in der Kaserne und 
das Speisen hei der Gemeinwirtschaft verpflichtend. 
Die Mannschaft befasst sich in ihrer freien Zeit s e h r  
gerne mit den Angelegenheiten der Gemein W i r t s c h a f t  
und den Gartenarbeiten.

so



An!' dem Gebiete des Sportes hat die Gendarmerie 
in den letzten Jahren grosse Fortschritte erzielt. Sport- 
theorie und praktischer Sport wurden in jeder Schule 
uml für jeden Kurs als Pflicht gegen st and eingeführt, 
und jede Gelegenheit wird benützt, um den Sport, des- 
-en gross.- Bedeutung ausser Zweifel steht, heim Offi­
zierskorps und hei der Mannschaft beliebt zu machen. 
Bei den Abteilungs- und Distriktskonimandeu wurden 
besondere Sportfonds beschaffen, die hauptsächlich aus 
den Einnahmen der sportlichen Wettbewerbe der Gen­
darmerie ergänzt werden. Aus diesen Sport fomls be­
schaffen die Abteilungen die für die Mannschaft not­
wendigen Sportgeräte und werden die Auslagen der 
Ausbildung einzelner Gendarmen zu Sportleuten ge­
deckt. Das Verständnis und die Liebe des Offizierskorps 
und der Mannscluifl für den Sport haben die Schwie­
rigkeiten des Beginnes überwunden, so dass die Gen­
darmerie heute bereits ganz selbstständig grosszügige 
athletische und sonstige Wettbewerbe veranstaltet, und 
dass das allgemeine Niveau des Gendarmeriesportes 
sowie die Leistungen einzelner Gendarmerie Riegen und 
Athleten sich auch in Landesrelation sehen lassen kön­
nen. Bezeichnend für die Sportbegeisterung der Mann­
schaft ist, dass selbst auf den Posten, wo der sistema- 
lische Sportbetrieb nicht verpflichtend und die Mann­
schaft dienstlich ziemlich stark in Anspruch genom­
men ist, lebhafte und unermüdliche Sporlarbeit geleis­
tet wird. Die Wichtigkeit des Sport leben* kann nicht 
Unterschätzt werden, fordert doch gerade der Gendar­
meriedienst in jeder Hinsicht abgehärtete und gestärkte 
Körperlichkeit. Der Gendarmeriespnrt isl aber auch 
ungemein geeignet, die körperlichen t'buugen in der 
breiten Massen der ländlichen Bevölkerung volkstüm­
lich zu machen.



Die Eheschliessung von Mannschaflsper.som.Mi ist 
eingeschränkt. Mit Ausnahme der Zugs- und Posten- 
konimandanten dürfen nur 20 vom Hundert der übri­
gen Mannschaft verheiratet sein. Das Heiratsgesneh 
dürfen nur Gendarmen ein reichen, die über wenigstens 
6 Jahre Gemlarmeriediensl leistung verfügen und ihr 
28. Lebensjahr beendet haben. Die Gesuche werden bei 
den Distriktskommanden in der Reihenfolge des Ein­
laufes mit fortlaufenden Nummern versehen, und die 
Hciratshewilligungen in der Reihenfolge dieser Num­
mern ausgegeben. (Wartezeit 6 bis 12 Monate). Hin­
sichtlich der Person der Braut bestehen strenge Bedin­
gungen. deren Erfüllung im Wege besonderer l'nter- 
suclmngen durch Offiziere festgestellt wird.

Dir Instruktionen der kön. nn/j. Gendarmerie 
stammen alle aus der Zeit vor dem Kriege. Die Ent­
wicklung der Gendarmerie macht es zur unumgängli­
chen Notwendigkeit, diese Instruktionen unter Aufar­
beitung der Erfahrungen auf neue Grundlagen zu 
stellen, d. h. alle Instruktionen neu zu verfassen, 
denn nur so wird es möglich werden, die erwiese­
nen Mängel auszumerzen und die günstigen Erfahrun­
gen zu verwerten. Die Studienkommission der Geudnr- 
merie ist gegenwärtig am Werke, die ungarische Gen­
darmerie mit in jeder Hinsicht mustergültigen, die 
Traditionen des Korps achtenden und dennoch moder­
nen Dienstvorschriften zu versorgen. Der Entwurf für 
die neue Dienstinstruktion ist bereits ausgegeben (dir 
vorliegende Schrift ist zum Teil bereits auf Grund der 
Bestimmungen dieses Entwurfes verfasst), die defini­
tive Vorschrift wird voraussichtlich am 1. Mai 1927 in 
Kraft treten. Ausser dieser Instruktion umfasst das 
Arbeiteprogramm der Studienkoniniission noch die fo l­
genden, zum Teil ganz neu auszuarbeitenden, zum Teil
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«m w slalteudBU  DtawtbelieliV: W affe»- »»ff Schicss- 
Instruktion, Besichtiguvgsvor schrift, Schul- und Aus- 
bildunffsinsfruktion, Bestimmungen für die M irt- 
schnftsfiilu nng bei dm Abteilungen, Bekleidung*- und 
Ausriistungsrorsclirift, Weisungen für die (.esehafts- 
l'iihriing (getrennt für Posten, Zug. Hügel. Abteilung 
und Distrikt). Gesetzliche Verfügungen, Anleitung für 
die Ausbildung und I'ührnng Von Diensthunden, Be­
stimmungen für den Dienst der Organe der Wirt­
schaftsführung, Lehrbuch der Kriminaltaktik, An­
standslehre für Mannschaften, Allgemeine Personal - 
Vorschriften für die Gendarmeriemannschaften (Beför­
derung, Ernennung, Betrauungen, Suspendierung, Be­
urlaubung. Heiraten, Qualifikation, Rangeinteilung. 
Belobungen), Materielle Bestimmungen über die Natu­
ralgebühren der Gendarmerie, Anleitung für die Füh­
rung der Gemeinwirtschaften auf den Posten und 
schliesslich ein Reglement f ü r  die Behandlung persön­
licher Angelegenheiten der Zivilangestellten der Gen­
darmerie. Alle diese Instruktionen dürften nach und 
nach in anderthalb bis zwei Jahren fertiggestellt sein.

Die Fachpresse der Gendarmerie wird von den vor­
läufig vierzehntäglich erscheinenden „Csendőrségi La­
pok" („Gendarmerieblätter") repräsentiert. Das Blatt 
kommt mit reichem Inhalt und in etwa 36—40 Seiten 
Umfang heraus und hat die Bestimmung, alle An­
gehörigen der Gendarmerie, vor allem aber der 
Mannschaft, in Fachfragen zu unterrichten und 
damit deren Selbstbildung zu erleichtern. Das Blatt 
erfreut sich in Mannschaftskreisen grösster Beliebtheit. 
Die Mitarbeiter des Organes sind aus den hervorra­
gendsten Fachleuten geworben, insbesondere aus Offi­
zierskreisen der Gendarmerie und der Honvéd, dem 
Richterstande und dem Anwältekorps. Die erscheinen



«Im Artikel betreffen in erster Bei he Fragen des S i­
cherheitsdienstes. Gegenstände militärischer Art werden 
nur in einem Ausmasse gebracht, wie es vom Gesichts­
punkte der allgemeinen Bildung notwendig erscheint. 
Die Gendarmeriehlätter treten mit jedem ausländi­
schen Fachblatt trendigst ins Tauschverhältnis, die 
'Redaktion (Budapest, I., Orszäghäz-ntea 30) steht in 
Fach tragen über die ungarische Gendarmerie bereit­
willigst zu jedermanns Verfügung.


